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Vorwort 

Wirtschaftliche Verwertung von Open Data – Rechtssicherheit ausbauen 

Daten sind der Rohstoff des Informationszeitalters. Zu den wichtigsten Datensammlern 
und -haltern gehören Bund, Länder und Gemeinden. Entsprechenden Zugang voraus-
gesetzt, können mit diesen Datenbeständen vielfach Projekte besser geplant, Prozes-
se effizienter gestaltet und neue, attraktive Dienstleistungen entwickelt werden. Das 
Marktpotenzial öffentlicher Daten wird für EU und EFTA allein für die Jahre 2016 bis 
2020 auf 325 Milliarden Euro geschätzt. Angesichts dessen muss der Zugang zu in 
Behörden gehaltenen Daten konsequent ausgebaut werden, um sie gesamtwirtschaft-
lich bestmöglich nutzen zu können. 
 
Behörden benötigen klare rechtliche Regelungen, um entscheiden zu können, welche 
Daten sie in welcher Form zur privatwirtschaftlichen Verwendung zur Verfügung stellen 
dürfen und müssen. Unternehmen, die auf Basis öffentlicher Datenbestände neue Ge-
schäftsmodelle entwickeln wollen, benötigen für den dauerhaften Zugang zu diesen 
Daten Rechtssicherheit. 
 
Die vorliegende Studie skizziert anhand von Beispielen Möglichkeiten zum Umgang mit 
Open Data. Sie geht auf laufende Entwicklungen auf Ebene der Bundesgesetzgebung 
ein und zeigt auf, wie weit im aktuellen und im geplanten Rechtsrahmen Daten der 
öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden können und müssen. Dabei geht es 
um das Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Datenverwertung ebenso wie um 
Qualitätsansprüche und den Preis von Open Data. 
 
Mit dieser Studie möchten wir den Weg zu einer breiten wirtschaftlichen Verwendung 
von Datenbeständen der öffentlichen Hand weiter ebnen. 
 
 
 
Bertram Brossardt 
04. April 2017 
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1 Einleitung 

Politische und wirtschaftliche Einordnung von Open Data 

1.1 Open Data, Open Government und Öffnung des Staates im  
Informationszeitalter 

Eine der großen Errungenschaften der Digitalisierung ist, neben der Vernetzung und 
jederzeitigen Kommunikation, die Schaffung von Transparenz und Partizipation. Dies 
betrifft auch und in erster Linie die öffentliche Verwaltung, für die die Möglichkeiten 
digitaler Informationsverarbeitung und -bereitstellung zugleich einen Paradigmenwech-
sel bedeuten: Weg von einem Obrigkeitsdenken mit dem Bürger als Bitt- und Antrag-
steller hin zu einem Dienstleistungsdenken mit Webservice. Die damit einhergehende 
allgemeine Öffnung und Zugänglichkeit der Verwaltung (Open Government) lässt sich 
auf die Ebene konkreter Verwaltungsdaten herunterbrechen: Alle Informationen, die die 
Verwaltung, finanziert aus Steuergeldern, erlangt hat, sollen im Regelfall ohne bürokra-
tischen Aufwand allen Interessierten unmittelbar zur Verfügung gestellt werden (Open 
Data). Je nach Art und Güte des Datenbestandes können diese Informationen von 
Bürgern, aber auch Unternehmen, unmittelbar oder nach weiterer Aufbereitung (weiter-
)verwendet werden. Eine etwaige „Veredelung“ solcher Daten durch Strukturierung, 
Kontextualisierung oder Ähnliches mehr kann zu Wertschöpfung und neuen Ge-
schäftsmodellen führen, mag aber auch „nur“ das Wissen über Verwaltungsvorgänge 
mehren und die Akzeptanz in der Gesellschaft stärken.  
 
Open Government und Open Data haben so ein großes Potential für Innovationen, 
Teilhabe und Akzeptanzstiftung. Dieser Weg, den die Open-Data-Charta der G8 vor-
gezeichnet hat, wird nach längerem politischen Ringen nun auch in Deutschland be-
schritten. In dem von der Bundesregierung am 17. September 2014 beschlossenen 
Programm „Digitale Verwaltung 2020“, das Maßnahmen zur Umsetzung des  
E-Govern-ment-Gesetzes sowie Einzelprojekte festschreibt1, wird auch das Ziel wie-
derholt, mit Open (Government) Data das Wachstum innovativer kleiner und mittlerer  
Unternehmen zu fördern sowie die Bundesbehörden zu Vorreitern bei der Bereitstel-
lung offener Daten in Deutschland zu machen. 
 

                                                
 
1 Vgl. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G8, 2014, 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/regierungsprogramm-digitale-
verwaltung-2020.pdf, alle Onlinequellen wurden zuletzt abgerufen am 21.03.2017; vgl. hierzu auch 
Schoch, Informationsfreiheitsgesetz, 2. Aufl. 2016, § 11 Rn. 55. 
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Seit dem 07. Dezember 2016 beteiligt sich Deutschland an der Open Government  
Partnership.2 Innerhalb dieser Partnerschaft entwickeln die Mitgliedstaaten Aktionsplä-
ne und evaluieren diese regelmäßig.3 Ziel der 2011 gegründeten Initiative ist die stär-
kere Zusammenarbeit des Staates mit der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft auf der 
Basis offener Daten.4 Dabei verfolgt Open Government das langfristige Ziel, „die Arbeit 
von Politik, Regierung, Verwaltung und Justiz (d. h. des öffentlichen Sektors insge-
samt) offener, transparenter, partizipativer und kooperativer zu gestalten.“ In Deutsch-
land existiert der „Arbeitskreis OGP Deutschland“. Dieser setzt sich für die aktive Mit-
wirkung Deutschlands an der Open Government Partnership ein und besteht aus  
einem offenen Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Wissen-
schaftsvertretern und interessierten Einzelpersonen.5 

Mitglieder der Open Government Partnership 

Die Mitglieder der Open Government Partnership können unter folgendem Link abgeru-
fen werden: http://www.opengovpartnership.org/countries (derzeit sind es nach der 
Aufzählung der Länder 76 Mitglieder). 
 

1.2 Open (Government) Data: Notwendig für unternehmerische Entfaltung im 
Informationszeitalter 

Allgemein zugängliche Informationen bergen ein großes Potential für unternehmeri-
sche Entfaltung. Vor allem die Interessen der Wirtschaft an Open (Government) Data 
sind enorm, da die Informationen des öffentlichen Sektors von einer besonderen Quali-
tät gekennzeichnet sind.6 
 
Weiterhin stärkt Open (Government) Data die Vernetzung der Akteure. Junge Startups 
und engagierte Hobbyentwickler weisen andere Interessen und eine andere Arbeitskul-
tur auf als die öffentliche Verwaltung. Ein regelmäßiger Austausch soll dazu beitragen, 
sich gegenseitig näher kennenzulernen und die Bedürfnisse und Einschränkungen des 
anderen zu verstehen. Eine wichtige Funktion erfüllen dabei Veranstaltungen wie 
Hackathons, Meetups oder die regelmäßigen Entwicklertreffen in den „OK Labs“ der 

                                                
 
2
 http://www.opengovpartnership.org/country/germany, http://www.beraternews.net/it/open-data-gesetz-

foerdert-innovationen-und-wachstum-35711845/. 
3
 http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/open-data-gesetz-union-und-spd-oeffnen-das-

milliardengeschaeft-mit-daten/13840960.html. 
4
 http://www.beraternews.net/it/open-data-gesetz-foerdert-innovationen-und-wachstum-35711845/. 

5 https://opengovpartnership.de/ueber-uns/. 
6 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 199. 
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Open Knowledge Foundation. Derartige Interaktionen zwischen Anbietern und Nutzern 
sollen in Zukunft verstetigt, vielleicht aber auch institutionalisiert werden.7 
 
Die Zielrichtung von Open Data wird oft mit den Grundsätzen Transparenz, Kollabora-
tion und Partizipation umschrieben.8 Unsere Gesellschaft befindet sich zurzeit in der 
Übergangsphase von der Papierakte hin zu elektronischen Wissensmanagement-
Systemen. Dadurch werden nicht nur die Bedingungen für die öffentliche Verwaltung 
verbessert, sondern auch neue Chancen für die Gesellschaft eröffnet. Ein elementares 
Ziel ist die Öffnung für die Privatwirtschaft.9 
 
Die Open (Government) Data-Datenbestände, die insbesondere für privatwirtschaftli-
che Unternehmen relevant sind, lassen sich anhand allgemeiner Themenbereiche und 
konkreter Datenbestände wie folgt zusammenfassen: 
 
Ein Großteil der Anwendungen basiert auf den Open (Government) Data-Daten-
beständen der Verkehrsdaten und der Geodaten.10 Diese können unter anderem für 
Smartphone-Apps für Landkarten oder Verkehrsinformationen genutzt werden.11 In den 
„Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebühren für die Weiter-
verwendung von Dokumenten“, die die Europäische Kommission veröffentlicht hat, 
sind neben diesen beiden Datenkategorien noch folgende Kategorien als diejenigen 
mit der größten Nachfrage genannt: Erdbeobachtung und Umwelt, Statistik und Unter-
nehmen.12 
 
Als konkrete Datenbestände kommen beispielsweise Materialien in Form von Studien, 
Kalkulationen oder Statistiken, medizinische Forschungsergebnisse, festgestellte  
Verstöße gegen Lebensmittelvorschriften oder Verkehrs- und Wetterinformationen in 
Betracht.13 Des Weiteren könnten Luftaufnahmen, digitale Höhenmodelle, Daten aus 
dem Grundbuch, aus dem Unternehmensregister, Daten zu Eigentumsverhältnissen, 
Verkehrswegen und Verwaltungsgrenzen und Daten zu Gebäuden und Gewässer zur 
Verfügung gestellt werden.14 Ein weiterer Anwendungsbereich wäre die Bereitstellung 
von Rechtsinformationen, wie beispielsweise Normen und Gerichtsurteile. 

                                                
 
7 Open Data in der Praxis, Bereitsteller und Anwender offener Daten in Berlin, 2016, S. 9, abrufbar unter: 
https://www.technologiestiftung-
berlin.de/fileadmin/daten/media/publikationen/160128_TSB_OpenDataBerlin.pdf. 
8 Beyer-Katzenberger, DÖV 2014, 144 f.; Hoffmann/Schulz, KommJur 2014, 126, 127. 
9
 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 199. 

10
 Open Data in der Praxis, Bereitsteller und Anwender offener Daten in Berlin, 2016, S. 9. 

11
 Vgl. Yliniva-Hoffmann, ZD-Aktuell 2012, 02723. 

12 Amtsblatt der Europäischen Union v. 24.07.2014 – 2014 C 240/01, S. 5, abrufbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=EN. 
13 Vgl. auch Hackenberg in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-Recht, 43. Erg. 2016, Teil 16.7 Rn. 33. 
14

 Vgl. Yliniva-Hoffmann, ZD-Aktuell 2012, 02723. 
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1.3 Beispiele für Open Data-Portale 

Es existieren bereits einige Open Data-Portale, die verschiedenste Daten für die  
Nutzer zur Verfügung stellen: Hierzu zählen unter anderem Open Data-Portale der 
Kommunen wie jenes der Stadt München15 sowie die der Städte Arnsberg, Berlin, 
Bremen, Köln oder Moers. 
 
Auf Landesebene ist das Open Data Portal des Freistaats Bayern16 zu nennen, das 
zusätzlich einen Leitfaden bereitstellt, in dem die wichtigsten Funktionen erklärt und 
Hinweise zur Nutzung gegeben werden. Auf dem Portal kann in verschiedenen Kate-
gorien nach Daten gesucht werden. Es unterscheidet bei der Suche nach der Eintei-
lung Daten, Dokumente und Anwendungen. Daneben bietet das Portal auch eine  
Suche nach Schlüsselwörtern an. 
 
Abbildung 1 

Kategorien des Open Data Portals des Freistaats Bayern 

 

 
 

Auf Bundesebene gibt es das Datenportal für Deutschland (GovData)17, das vor allem 
durch die Änderungen des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) gestärkt 
werden sollte.18 Auch auf diesem Portal kann in verschiedenen Kategorien gezielt nach 
Daten, Dokumenten und Apps gesucht werden. Durch den geplanten § 12a Abs. 6 
Satz 2 EGovG-E, der jedoch nur auf Bundesebene gilt, wird das Portal GovData zu-

                                                
 
15 https://www.opengov-muenchen.de/. 
16

 https://opendata.bayern.de/;jsessionid=CD83DDC6E132B0215E1EA98D6EE156C9?0. 
17

 https://www.govdata.de/. 
18

 MMR-Aktuell 2015, 366389. 
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dem zum zentralen Datenportal erklärt.19 Das Datenportal GovData basiert auf einer 
Verwaltungsvereinbarung, der bislang der Bund und die Länder Baden-Württemberg, 
Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein beigetreten sind. Bremen beteiligt 
sich an der Finanzierung. Nur diesen Ländern ist es möglich, Daten auf dem Portal zu 
veröffentlichen. 
 
Abbildung 2 

Kategorien des Datenportals GovData 

 

 
 

Wie hoch der Stellenwert von Open (Government) Data für die Wirtschaft eingeschätzt 
wird, zeigt eine Antwort der Bundesregierung20 auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Das Potenzial von Open Data wird aufgrund zahlreicher Stu-
dien in Deutschland und anderen Staaten durchgängig als hoch eingestuft. Die Bun-
desregierung teilt grundsätzlich die Ergebnisse der durchgeführten Studien, hält sich 
jedoch mit eigenen Prognosen noch zurück.21 Die ausdrücklich von der Bundesregie-
rung genannte Studie der Europäischen Kommission „Creating Value through Open 
Data – Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources“22 vom November 
2015, die sich auf alle Mitgliedstaaten der EU und die EFTA-Länder bezieht, kommt 

                                                
 
19

 Vgl. zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zu § 12a 
EGovG-E ausführlich unten 1.4 und 1.5. 
20 BT-Drs. 18/7485; MMR-Aktuell 2016, 375959. 
21 BT-Drs. 18/7485, S. 5. 
22

 Abrufbar unter: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf. 
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dabei unter anderem zu dem Ergebnis, dass das unmittelbare Marktvolumen für Open 
Data23 für den Zeitraum von 2016 bis 2020 325 Milliarden Euro betragen wird. Wäh-
rend in 2016 75.000 Arbeitsplätze im Zusammenhang mit Open (Government) Data 
bestehen, soll diese Anzahl bis zum Jahr 2020 auf knapp 100.000 ansteigen. Von die-
ser Zahl sind nur die Arbeitsplätze erfasst, die direkt mit Open Data zusammenhän-
gen.24 Dies bedeutet eine Steigerung von ca. 32 Prozent. In Bezug auf die Nutzung 
von Open (Government) Data im Verkehr folgert die Studie, dass 629 Millionen Stun-
den unnötige Wartezeit auf den Straßen eingespart werden könnten.25 

1.4 Praxisbeispiele für die Nutzung von Open Data 

Der Nutzung von Open (Government) Data kommt vor allem in den nachfolgend  
genannten Bereichen ein besonderes Wertschöpfungspotential für privatwirtschaftliche 
Unternehmen zu. Dabei können Nutzungen im Rahmen des Kerngeschäfts, im Rah-
men des Nebengeschäfts und im Rahmen eines eigenen Geschäftsmodells differen-
ziert werden. 

1.4.1 Open Data für das Kerngeschäft 

Die Nutzung von Open Data im Rahmen des Kerngeschäfts bedeutet, dass ein Unter-
nehmen im Rahmen seines Unternehmenszwecks hauptsächlich offene Daten  
verwendet. 

Beispiel: VISTA GmbH26 

Die VISTA Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH entwickelt aus der Auswer-
tung von sog. Copernicus-Daten verschiedenste Anwendungen auf den Gebieten 
Landwirtschaft, Hydrologie und Umwelt (Copernicus besteht aus den Sentinel-
Familien, einer Serie von Erdbeobachtungssatelliten). VISTA ist auf freie, operationelle 
und hochauflösende Satellitendaten angewiesen. Einzelne Produkte sind beispielswei-
se Smart Farming Services wie Düngeempfehlungen oder Biomasse- und Ertragskar-
ten. 
 
                                                
 
23

 Die Studie spricht hier von „cumulative direct market size“ (im Gegensatz zu „cumulative total market 
size“, die für Open Data zwischen 1.138 and 1.229 Milliarden Euro betragen wird), vgl. Creating Value 
through Open Data – Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources, S. 9. 
24 Die Studie spricht insoweit von „direct Open Data jobs“, vgl. Creating Value through Open Data – Study 
on the Impact of Re-use of Public Data Resources, S. 81 und Abbildung S. 79. 
25 https://www.europeandataportal.eu/en/content/creating-value-through-open-data. 
26

 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Geobusiness/standpunkte-kongress-
16.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 15. 
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Beispiel: Implisense GmbH27 

Die Implisense GmbH entwickelt einen Softwaredienst, auf dem verschiedene Daten 
zu ungefähr 2,2 Millionen Firmen veröffentlicht werden. Die Daten können über allge-
meine Suchmaschinen wie beispielsweise Google aufgefunden werden und die Nutzer 
werden auf die öffentliche Profilseite der einzelnen Kunden weitergeleitet. Diese Profil-
seiten sollen zukünftig mit weiteren Analysen und Statistiken angereichert werden. 
 

1.4.2 Open Data für das Nebengeschäft 

Die Nutzung von Open Data im Rahmen eines Nebengeschäfts beinhaltet die Verwen-
dung der offenen Daten zur Ergänzung oder Verbesserung der Produkte oder Dienst-
leistungen, deren Hauptzweck sich jenseits dieser offenen Daten bewegt. 

Beispiel: Automobilindustrie 

Der Hauptzweck besteht darin, Autos herzustellen. Um den Wert der Fahrzeuge zu 
steigern, werden diese mit bereits eingebauten Navigationssystemen ausgestattet,  
die wiederum durch offene Geodaten angereichert werden können. 
 

Beispiel: Open Data Portal der Deutschen Bahn28 

Die Deutsche Bahn fungiert hier als Bereitsteller von Daten. 
 
Der Hauptzweck liegt in der Beförderung der Passagiere. Durch die Bereitstellung ver-
schiedener Datensätze, beispielsweise Aufzugdaten, Bahnsteigdaten, Betriebsstellen, 
Haltestellen, Reisezentren und Stationsdaten, werden den Nutzern zusätzliche Infor-
mationen angeboten. Diese Open Data-Strategie der Deutschen Bahn ist ein Teil des 
Programms „Zukunft Bahn“ und soll für mehr Qualität, Kunden und Erfolg sorgen.29 
 

                                                
 
27 https://www.technologiestiftung-
berlin.de/fileadmin/daten/media/publikationen/160128_TSB_OpenDataBerlin.pdf, S. 22. 
28 http://data.deutschebahn.com/. 
29

 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Geobusiness/standpunkte-kongress-
16.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 20. 
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1.4.3 Open Data als eigenes Geschäftsmodell 

Offene Daten werden im Rahmen eines eigenen Geschäftsmodells dazu verwendet, 
um Applikationen für mobile Geräte zu entwickeln. 

Beispiel: App „ally“30 

„ally“ ist eine kostenlose App, die aufgrund der Verarbeitung von Verkehrs- und Kar-
tendaten die optimale Fortbewegungsroute innerhalb einer Stadt anzeigt. Neben den 
Daten des öffentlichen Nahverkehrs werden weitere Mobilitätsservices wie beispiels-
weise Carsharing-Dienste in die App integriert. Ebenso können die Nutzer Live-
Informationen an die App weitergeben, wodurch der Service weiter verbessert werden 
kann. Beispielsweise kann den Nutzern angezeigt werden, ob ein Zug Verspätung hat 
oder bereits überfüllt ist. 
 

Beispiel: Webtechnologie „plasmap“31 

Die Webtechnologie plasmap verarbeitet OpenStreetMap-Daten umfassend und er-
möglicht dadurch komplexe Standortanalysen aus offenen Daten. Dabei werden auch 
Daten angezeigt, die für manche völlig irrelevant, für andere Nutzer wiederum hochin-
teressant sein können, wie beispielsweise die Standortdaten von Briefkästen, Recyc-
lingcontainern und Laternen. Der Erfinder von plasmap, Jan Schulte, beschreibt dieses 
als das „Wikipedia der Kartendaten“.32 
 

Verschiedene Geschäftsmodelle können durch Anschubfinanzierungen gefördert wer-
den. Die Verfügbarkeit offener Daten führt zu einer zunehmenden Entwicklung neuer 
Anwendungen. Da jedoch oft die finanziellen Mittel fehlen, kann eine gezielte Anschub-
förderung die notwendige Unterstützung bieten. Ein Beispiel ist der EU-Inkubator ODI-
NE, der sich die Förderung der Open Data-Geschäftsmodelle zur Aufgabe gemacht hat 
und der auch von der Technologiestiftung als Regionalpartner unterstützt wird.33 
 

                                                
 
30 https://www.technologiestiftung-
berlin.de/fileadmin/daten/media/publikationen/160128_TSB_OpenDataBerlin.pdf, S. 20. 
31 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Geobusiness/standpunkte-kongress-
16.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 13. 
32 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Geobusiness/standpunkte-kongress-
16.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 13. 
33

 Open Data in der Praxis, Bereitsteller und Anwender offener Daten in Berlin, 2016, S. 9. 
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1.4.4 Nutzung von Open Data für gesellschaftliche Anliegen 

Mithilfe von Open (Government) Data können auch Barrieren gesenkt werden, um 
Menschen durch anschaulich aufbereitete Informationen bestimmte Inhalte näher zu 
bringen. Beispielsweise fördert in Nigeria BudgIT das Verständnis öffentlicher Ausga-
ben und Haushalte, indem es die öffentlichen Ausgaben in seinem Portal anschaulich 
darstellt. Das animiert die Nutzer dazu, sich mit derartig wichtigen, aber auch kompli-
zierten Themen zu beschäftigen.34 
 
Zudem werden offene Daten auch im Rahmen privater oder gemeinnütziger Zwecke 
genutzt. 

Beispiel: Plattform Performance in Context (PiC) 

Diese Plattform wird in Großbritannien genutzt. Dort werden offene Bildungsdaten der 
Regierung zur Verfügung gestellt, um Personalverantwortlichen die Möglichkeit zu  
verschaffen, Bildungsabschlüsse im Kontext zu beurteilen. Dies soll zugleich zu einer 
Erhöhung der sozialen Vielfalt in Unternehmen führen.35 
 

                                                
 
34 http://opendata.sachsen.de/835.htm. 
35

 Ebenda. 
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2 Der Rechtsrahmen für Open Data 

Rechtsrahmen, Kritik, Veröffentlichungsrechte und -pflichten, Datenqualität, Kosten, 
Haftung und Privilegien 

In Ermangelung eines expliziten Open Data-Gesetzes wurden normative Eckpunkte in 
Anlehnung an einzelne Vorschriften ermittelt, die sich mit dem Zugang des Bürgers zu 
Verwaltungsinformationen oder einer Pflicht zu ihrer Veröffentlichung durch Verwal-
tungsbehörden befassen. Neben Einzelregelungen in den E-Government-Gesetzen 
sind etwa die Richtlinie 2013/37/EU über die Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors (sog. PSI-Richtlinie) und das Informationsweiterverwendungsge-
setz (IWG) zu nennen, mithilfe dessen die PSI-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt 
werden soll.36 Das IWG steht mit seinen Regelungen zur Weiterverwendung der bei 
den öffentlichen Stellen vorhandenen Daten im Kontext von Open (Government) Data, 
trifft jedoch keine Aussage darüber, welche Daten auf welchem Wege bereitzustellen 
sind. 
 
Nunmehr ist § 12a EGovG-E in den Blick zu nehmen, der – sollte er bis zum Ende der 
Legislaturperiode im September 2017 als Gesetz beschlossen werden – viele (freilich 
nicht alle) der bislang offenen Fragen zu Open Data beantworten könnte. Diesen  
Fragen widmen sich die folgenden Ausführungen. 

2.1 Der vorliegende Entwurf eines „Open Data-Gesetzes“ 

2.1.1 Offene Daten der Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung,  
§ 12a EGovG-E 

Am 09. Dezember 2016 wurde ein Gesetzentwurf der Bundesregierung unter der Fe-
derführung des Bundesministeriums des Innern für ein „Erstes Gesetz zur Änderung 
des E-Government-Gesetzes“ in die ministerielle Abstimmung gebracht.37 Derzeit liegt  
bereits eine überarbeitete Fassung des Gesetzentwurfs mit Stand vom 13.01.2017 
vor.38 Mithilfe dieses Gesetzentwurfs soll erstmals mit § 12a („Offene Daten der Behör-
den der unmittelbaren Bundesverwaltung“) eine Regelung geschaffen werden, die man 

                                                
 
36

 Beyer-Katzenberger, DÖV 2014, 144, 145. 
37

 Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes, Stand: 09.12.2016, abrufbar unter: https://okfn.de/blog/2016/12/odgesetz/. 
38

 Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes, Stand: 13.01.2017, abrufbar unter: https://okfn.de/blog/2017/01/odgesetz-pm/. 
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als „Open Data Gesetz“ bezeichnen kann.39 Das Bundeskabinett stimmte diesem am 
25.1.2017 zu. 
 
§ 12a EGovG-E hat folgenden Wortlaut: 

§ 12a Offene Daten der Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung 

(1) Die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung stellen unbearbeitete Daten, die 
sie zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben erhoben haben oder durch Dritte 
in ihrem Auftrag haben erheben lassen, zum Datenabruf über öffentlich zugängliche 
Netze bereit. Ein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Daten wird hierdurch nicht be-
gründet. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nur für Daten, die 
 
1. der Behörde elektronisch gespeichert und in Sammlungen strukturiert vorliegen, 
insbesondere in Tabellen oder Listen, 2. ausschließlich Tatsachen enthalten, die au-
ßerhalb der Behörde liegende Verhältnisse betreffen,3. nicht das Ergebnis einer Bear-
beitung anderer Daten durch eine Behörde der unmittelbaren Bundesverwaltung sind, 
4. nach der Erhebung keine Bearbeitung erfahren haben, ausgenommen eine Bearbei-
tung, die aus rechtlichen oder aus tatsächlichen Gründen erfolgt ist und ohne die eine 
Veröffentlichung der Daten nicht möglich wäre, und 5. nicht für Forschungszwecke 
erhoben worden sind. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 müssen die Daten nicht bereitgestellt werden, 
 
1. wenn ein Hinderungsgrund vorliegt oder 2. soweit die Daten bereits über öffentlich 
zugängliche Netze entgeltfrei bereitgestellt werden. 
 
(4) Ein Hinderungsgrund im Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 liegt vor, wenn 
 
1. an den Daten kein oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht insbesondere gemäß 
den §§ 3 bis 5 des Informationsfreiheitsgesetzes besteht oder ein Zugangsrecht erst 
nach der Beteiligung Dritter bestünde, 2. die Daten nur zugänglich gemacht werden 
dürfen, wenn ein rechtliches oder berechtigtes Interesse nachgewiesen wird, 3. Urhe-
berrechte oder verwandte Schutzrechte Dritter entgegenstehen oder die Daten im Zu-
sammenhang stehen mit einem Verfahren vor der in § 124 des Verwertungsgesell-
schaftengesetzes genannten Schiedsstelle, 4. es sich um Daten handelt, die im Zu-

                                                
 
39

 Die Länder sollen daran anschließend und, soweit dies nicht bereits geschehen ist, eigene Gesetze 
erlassen. Damit wird das Ziel verfolgt, bundesweite Standards für den Zugang zu öffentlichen Datenpools 
zu erreichen. 
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sammenhang stehen mit Verfahren zu Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen 
nach Maßgabe des Patentgesetzes, des Gesetzes über internationale Patentüberein-
kommen, des Gebrauchsmustergesetzes, des Markengesetzes, des Sortenschutzge-
setzes einschließlich der für die Sortenschutzerteilung genutzten Daten aus Verfahren 
der saatgutrechtlichen Sortenzulassung, des Designgesetzes und des Halbleiter-
schutzgesetzes sowie der auf Grundlage dieser Gesetze erlassenen Rechtsverord-
nungen, oder es sich um Daten handelt, die im Zusammenhang stehen mit einem  
Verfahren vor der Schiedsstelle gemäß den §§ 28 bis 36 des Gesetzes über Arbeit-
nehmererfindungen, 5. Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch die Veröffentlichung 
der Daten Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offengelegt würden, oder 6. die Daten 
ohne Auftrag der Behörde von Dritten erstellt und ihr ohne rechtliche Verpflichtung 
übermittelt werden. 
 
(5) Die Bereitstellung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt unverzüglich nach der 
Erhebung, sofern der Zweck der Erhebung dadurch nicht beeinträchtigt wird, andern-
falls unverzüglich nach Wegfall der Beeinträchtigung. Ist aus technischen oder sonsti-
gen gewichtigen Gründen eine unverzügliche Bereitstellung nicht möglich, sind die 
Daten unverzüglich nach Wegfall dieser Gründe bereitzustellen. 
 
(6) Die Daten werden grundsätzlich maschinenlesbar bereitgestellt. Sie sind mit Meta-
daten zu versehen. Die Metadaten werden im nationalen Metadatenportal GovData 
eingestellt. 
 
(7) Der Abruf von Daten nach Absatz 1 Satz 1 muss entgeltfrei und zur uneinge-
schränkten Weiterverwendung der Daten durch jedermann ermöglicht werden. Der 
Abruf von Daten nach Absatz 1 Satz 1 soll jederzeit, ohne verpflichtende Registrierung 
und ohne Begründung möglich sein. 
 
(8) Die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung sollen die Anforderungen an die 
Bereitstellung von Daten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 bereits frühzeitig berücksich-
tigen bei: 
 
1. der Optimierung von Verwaltungsabläufen gemäß § 9, 2. dem Abschluss von ver-
traglichen Regelungen zur Erhebung oder Verarbeitung der Daten sowie 3. bei der 
Beschaffung von informationstechnischen Systemen für die Speicherung und Verarbei-
tung der Daten. 
 
(9) Die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung sind nicht verpflichtet, die be-
reitzustellenden Daten auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Plausibilität oder in sonstiger 
Weise zu prüfen.  
 
(10) Die Bundesregierung richtet eine zentrale Stelle ein, die die Behörden der unmit-
telbaren Bundesverwaltung zu Fragen der Bereitstellung von Daten als offene Daten 
berät.  
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(11) Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag alle zwei Jahre über die Fortschrit-
te bei der Bereitstellung von Daten durch die Behörden der unmittelbaren Bundesver-
waltung als offene Daten. 
 

2.1.2 Open (Government) Data als Rechtsbegriff 

Eine einheitliche Definition für den Begriff „Open (Government) Data“ existierte bislang 
nicht. Während der Begriff „Open Data“ als Oberbegriff „die Öffnung von Daten und 
Informationen durch private wie öffentliche Stellen“ erfasst, sind als „Open Government 
Data“ ausschließlich die Daten und Informationen gekennzeichnet, die durch den Staat 
offengelegt werden.40 
 
Nunmehr soll es mit § 12a Abs. 2 EGovG-E eine Erläuterung des Begriffs des offenen 
Verwaltungsdatums geben, die drei Kernelemente enthält, nämlich die Strukturiertheit, 
die eindeutige Beschränkung auf Fakten (in Abgrenzung u. a. zu Wertungen) sowie 
den Charakter als Rohdatum (außerhalb von Bearbeitungen, die erst im Rahmen der 
Weiterverwendung erfolgen sollen). Zudem sind nach § 12a Abs. 2 Nr. 5 EGovG-E nur 
Daten erfasst, die nicht für Forschungszwecke erhoben wurden. 
 
Damit folgt der Gesetzentwurf nur teilweise den bislang diskutierten Definitionsansät-
zen: 
 
Nach einer viel zitierten Definition von Lucke/Geiger sind offene Verwaltungsdaten  
„jene Datenbestände des öffentlichen Sektors, die von Staat und Verwaltung im Inte-
resse der Allgemeinheit ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiter-
verbreitung, und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden.“41 
§ 12a Abs. 2 EGovG-E erhebt die (Kosten-) Freiheit nicht zum Begriffsmerkmal. § 12a 
Abs. 7 EGovG-E spricht allerdings von Entgeltfreiheit und uneingeschränkter Weiter-
verwendbarkeit. 
 
Die bisherige Diskussion gilt auch der Frage, ob der Begriff Open Data personenbezo-
gene Daten umfasst. Nach der (ursprünglichen) Begründung des E-Government-
Gesetzes wurde unter „Open (Government) Data – oder offene (Regierungs- und Ver-
waltungs-) Daten – […] das öffentlich verfügbare Bereitstellen von Datenbeständen der 
öffentlichen Hand, in der Regel in Form von Rohdaten zur Nutzung, insbesondere zur 
Weiterverwendung und Weiterverbreitung, verstanden. Ausgenommen hiervon sind 
personenbezogene Daten, sowie Daten, die anderweitig schutzfähig sind (z. B. sicher-

                                                
 
40

 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 39. 
41

 Lucke/Geiger, Open Government Data, S. 6; Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem 
Grundgesetz, 2015, S. 40. 
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heitsrelevante Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse).“42 Der nach dieser (ur-
sprünglichen) Definition bereits auf Tatbestandsebene geforderte Ausschluss von  
personenbezogenen Daten wird teilweise kritisch betrachtet, da dies oft zu Rechts-
unsicherheiten führt. Insbesondere könnte aufgrund schwieriger Abgrenzung zwischen 
personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten und der Möglichkeit der 
nachträglichen Herstellung des Personenbezugs die Einordnung als Open (Govern-
ment) Data erschwert werden.43 Diese Ansicht wird durch § 1 Abs. 3 IWG bekräftigt, 
der die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten unberührt lässt. Wären 
personenbezogene Daten bereits auf Tatbestandsseite ausgeschlossen, so wäre der 
Verweis in § 1 Abs. 3 IWG für die Weiterverwendung nicht erforderlich gewesen, da es 
bezüglich der personenbezogenen Daten schon nicht zu einer Weiterverwendung 
kommen könnte. Dafür spricht ebenso, dass die Europäische Kommission in ihren 
„Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebühren für die Weiter-
verwendung von Dokumenten“ ausdrücklich Hinweise zu der Weiterverwendung per-
sonenbezogener Daten gibt. Auch dies wäre nicht erforderlich, wenn die personenbe-
zogenen Daten bereits auf der Tatbestandsebene ausgeschlossen wären. 
 
Andere vertreten jedoch – wie es auch in der (ursprünglichen) Begründung zum  
E-Government-Gesetz deutlich zum Ausdruck kommt – die Auffassung, dass die Be-
reitstellung personenbezogener Daten bereits tatbestandlich nicht von Open (Govern-
ment) Data erfasst wird.44 
 
§ 12a EGovG-E entscheidet sich konzeptionell gegen einen Ausschluss personenbe-
zogener Daten auf der Begriffsebene und verweist auf die Schranken des Informations-
freiheitsgesetzes (§ 12a Abs. 4 Nr. 1 EGovG-E). 
 
Open (Government) Data kann nach diesem Konzept in zwei verschiedene Vorgänge 
aufgespaltet werden: Erstens das freiwillige Bereitstellen der Informationen, um den 
Dritten einen Zugang zu diesen zu verschaffen, und zweitens das Weiterverwenden 
der Informationen durch Dritte.45 Hinsichtlich des ersten Vorgangs geht es vor allem 
um Fragestellungen, ob die öffentlichen Stellen die Daten überhaupt zur Verfügung 
stellen dürfen und welche Einschränkungen diese möglicherweise zu beachten haben. 
Auf der zweiten Stufe werden viele Fragen der Weiterverwendung bereits durch das 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) beantwortet. 

                                                
 
42

 BT-Drs. 17/11473, S. 43; Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, 
S. 105. 
43 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 42. 
44 So beispielsweise Hoffmann/Schulz, KommJur 2014, 126, 127. 
45

 Vgl. hierzu auch Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 127. 
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2.2 Kritik am Gesetzentwurf eines Open-Data-Gesetzes (§ 12a EGovG-E) 

In der kurzen Zeit nach der Veröffentlichung des Entwurfs zur Ergänzung des  
E-Government-Gesetzes durch § 12a haben sich bereits einige Verbände und Instituti-
onen geäußert - zum Teil zustimmend, teils auch kritisch.46 
 
Die Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. hat eine Stellungnahme zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes47 abgegeben. Die 
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. ist „ein gemeinnütziger Verein, der sich 
für offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung einsetzt.“48 Er verfolgt 
vor allem das Ziel, dass offenes Wissen sowohl online als auch offline im Alltag zur 
Verfügung steht. Zu diesem Zweck unterstützt der Verein auch internationale Bestre-
bungen wie die Open Government Partnership.49 
 
Grundsätzlich begrüßt die Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung, um die öffentliche Bereitstellung von Verwaltungs- und 
Regierungsdaten auch in Deutschland mehr zu fördern. Jedoch sieht diese die Rege-
lungen in dem Gesetzentwurf als nicht ausreichend an, um an die Vorreiterrolle, die 
beispielsweise die USA, Großbritannien und Frankreich bereits innehaben, anknüpfen 
zu können.50  
 
Dies wird in der Stellungnahme anhand von vier Punkten verdeutlicht: So fehle in dem 
Gesetzentwurf ein Anspruch auf Zugang zu den offenen Daten, der jedoch gerade für 
die Etablierung von Open Data unerlässlich sei.51 Zudem seien in dem Gesetzentwurf 
keine klaren Regelungen vorhanden, die ein offenes Verwaltungs- und Regierungs-
handeln (Open Government) fördern könnten. Auch fehle eine Beteiligung der Zivilge-
sellschaft, da die zur Verfügung gestellten Datensätze vor allem auch dem Gemein-
wohl dienen sollten. Es sollten nicht nur Rahmenbedingungen für die öffentliche Hand, 
sondern auch für die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft festgelegt werden. Und 
schließlich fordert die Open Knowledge Foundation Deutschland e.V., dass die in dem 
Gesetzentwurf festgelegten Ausnahmetatbestände enger und eindeutiger als bisher 
geregelt werden.52 Dieser Forderung ist der Gesetzgeber dahingehend nachgekom-
                                                
 
46

 Die nachfolgenden Stellungnahmen bezogen sich alle auf den Stand des Gesetzentwurfs vom 
09.12.2016, können jedoch auf den Stand des Gesetzentwurfs vom 13.01.2017 übertragen werden. 
47 Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des E-Government-Gesetzes, abrufbar unter: https://okfn.de/files/blog/2017/01/OKFDE-
StellungnahmeEGovG-Reform.pdf. 
48

 Vgl. https://www.okfn.de/. 
49

 Vgl. https://www.okfn.de/verein/. 
50

 Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des E-Government-Gesetzes, S. 1. 
51 Während in dem Gesetzentwurf vom 09.12.2016 der fehlende Anspruch lediglich in der Gesetzesbe-
gründung erwähnt wurde (S. 7), ist er in der Fassung vom 13.01.2017 ausdrücklich in § 12a Abs. 1 Satz 2 
EGovG-E normiert („Ein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Daten wird hierdurch nicht begründet.“). 
52

 Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des E-Government-Gesetzes, S. 1 f. 
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men, dass er in dem Gesetzentwurf mit Stand vom 13.01.2017 die Ausnahmetatbe-
stände in § 12a Abs. 4 EGovG-E ausführlicher und etwas konkreter geregelt hat. 
 
In der Stellungnahme wird insbesondere auch auf die einzelnen Regelungen des § 12a 
EGovG-E eingegangen. Dabei begrüßt die Open Knowledge Foundation Deutschland 
e.V. einige Regelungen, sieht jedoch auch viele Änderungen als notwendig an. So soll-
te die in § 12a Abs. 8 EGovG-E53 niedergelegte Soll-Vorschrift als Verpflichtung formu-
liert werden, um so Open Data zu mehr Geltung zu verhelfen. In diesem Zusammen-
hang sollte der Berichtszeitraum in § 12a Abs. 11 EGovG-E54 auf ein Jahr verkürzt 
werden, um in der Anfangsphase die Abläufe noch besser optimieren zu können.55  
 
Auch fordert die Open Knowledge Foundation Deutschland e.V., die Ausnahmerege-
lungen selbst zu formulieren und nicht auf andere Vorschriften zu verweisen. Als Bei-
spiel sei § 12a Abs. 4 Nr. 1 EGovG-E56 zu nennen, der auf die §§ 3-5 Informationsfrei-
heitsgesetz (IFG) verweist.57 
 
Auch die Stiftung Neue Verantwortung begrüßt in ihrer Stellungnahme58 den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Etablierung von Open Data in Deutschland. Die Stif-
tung Neue Verantwortung entwickelt Ideen, um die deutsche Politik bei der Frage, wie 
der technologische Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat umgesetzt werden 
kann, zu unterstützen.59 
 
Insbesondere steht die Stiftung Neue Verantwortung der Regelung in § 12a Abs. 6 
EGovG-E60 sehr positiv gegenüber, da das Datenportal GovData zum zentralen Portal 
erklärt wird und dadurch vor allem einheitliche Standards und eine bessere Auffindbar-
keit gewährleistet werden können. 
 
Zudem wird die Einrichtung einer Beratungsstelle, die in § 12a Abs. 10 EGovG-E61 
geregelt ist, sehr befürwortet, wobei die überarbeitete Fassung noch genau festlegen 
sollte, wo sich diese Beratungsstelle befinden wird.  
 

                                                
 
53

 Vorher § 12a Abs. 6 EGovG-E. 
54

 Vorher § 12a Abs. 8 EGovG-E. 
55

 Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des E-Government-Gesetzes, S. 5. 
56

 Vorher § 12a Abs. 5 Nr. 1 EGovG-E, der auf die §§ 3-6 IFG verwies. 
57

 Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des E-Government-Gesetzes, S. 4. 
58 Stellungnahme der Stiftung Neue Verantwortung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung 
des E-Government-Gesetzes („Open Data Gesetz“) v. 9.12.2016, abrufbar unter: http://www.stiftung-
nv.de/sites/default/files/snv-stellungnahme_opendatagesetzentwurf.pdf. 
59

 Vgl. http://www.stiftung-nv.de/%C3%BCber-uns. 
60

 Vorher § 12a Abs. 4 EGovG-E. 
61

 Vorher § 12a Abs. 7 EGovG-E. 
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Als gefährlich schätzt die Stiftung Neue Verantwortung ein, dass viele Begriffe in dem 
Gesetzentwurf zu unscharf formuliert sind, sodass die öffentlichen Behörden die Veröf-
fentlichungspflicht durch Auslegung umgehen könnten. 
 
Zudem wird die fehlende Einpassung des Gesetzentwurfs in das Informationszugangs-
regime kritisiert, da viele Fachgesetze voneinander abweichende Zugangsbeschrän-
kungen festlegen (beispielsweise § 29 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), 
§§ 3-6 Informationsfreiheitsgesetz (IFG), §§ 8-9 Umweltinformationsgesetz (UIG),  
§ 19 IV Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Zu bedenken sei dabei, dass nach dem 
Gesetzentwurf nur diejenigen Daten zur Verfügung gestellt werden, die bei den Behör-
den in elektronisch gespeicherter Form vorliegen. Eine zwingende gesetzliche Rege-
lung, welche Daten digitalisiert (erhoben) werden müssen, bestehe jedoch nicht. So sei 
§ 6 EGovG lediglich als eine Soll-Vorschrift ausgestaltet. Dies gebe der Bundesverwal-
tung die Möglichkeit, den Anwendungsbereich des Gesetzes selbst zu bestimmen.62  
 
Da der Gesetzentwurf nur Daten erfassen soll, die nach Inkrafttreten des Gesetzes 
erhoben wurden, sieht die Stiftung Neue Verantwortung den Nutzen des Gesetzent-
wurfs als sehr beschränkt an, da viele wertvolle Daten, die bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes erhoben worden sind, nicht der Veröffentlichungspflicht unterliegen. 
 
Als größten Kritikpunkt nennt die Stiftung Neue Verantwortung jedoch die fehlende 
Abwägung mit dem Datenschutz und dem Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Aufgrund der Möglichkeit, verschiedene Datensätze miteinander zu kombi-
nieren, sieht die Stiftung Neue Verantwortung die gesetzlich festgelegte Pflicht der 
Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung als zwingend erforderlich an. 
 
Nach Ansicht der Stiftung Neue Verantwortung läuft die grundsätzliche Entgeltfreiheit, 
die in § 12a Abs. 7 EGovG-E63 geregelt ist, leer, da in Spezialgesetzen nach wie vor 
eine Entgeltplicht für die Weiterverwendung geregelt werden kann. So heißt es in der 
Gesetzesbegründung: „Rechtsvorschriften, die eine Bereitstellung oder Weiterverwen-
dung von Daten nur gegen Entgelt vorsehen, gehen dieser Regelung vor.“64 Daher ist 
es im schlimmsten Fall möglich, für jegliche Daten in Spezialgesetzen eine Entgelt-

                                                
 
62 Stellungnahme der Stiftung Neue Verantwortung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung 
des E-Government-Gesetzes („Open Data Gesetz“) v. 9.12.2016, S. 2 f., 4. Diese Einschätzung wird durch 
folgende Passage in der Gesetzesbegründung bestätigt: „Eine Pflicht zur Digitalisierung in maschinenles-
bare Formate von nur analog vorliegenden Aufzeichnungen, Bilddateien und anderen nicht maschinenles-
baren Formaten zu dem Zweck der Veröffentlichung nach dieser Regelung entsteht nicht.“, vgl. Gesetz-
entwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes, Stand: 13.1.2017, S. 14. 
63 Vorher § 12a Abs. 3 EGovG-E. 
64 Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes, Stand: 13.1.2017, S. 18. 
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pflicht zu regeln und die grundsätzliche Entgeltfreiheit dadurch vollständig auszuhe-
beln. Zudem sollte auch der Zugang zu den Daten entgeltfrei geregelt werden.65 
 
Ebenso begrüßt Vitako66 die Neufassung des § 12a EGovG-E. Vitako ist die Bundes-
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister und verfolgt das Ziel, „die Rolle 
der kommunalen IT-Dienstleister als Mitgestalter des digitalen Wandels zu stärken und 
auf die rechtlichen sowie technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen Einfluss zu 
nehmen.“67 
 
Auch wenn der Gesetzentwurf als Bundesgesetz keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf die Kommunen hat, so sieht Vitako in der Etablierung von Open Data eine Signal-
wirkung für die Länder. Jedoch gibt Vitako zu bedenken, dass auch auf kommunaler 
Ebene ein erheblicher Beratungsbedarf zu erwarten ist, sodass die in § 12a Abs. 10 
EGovG-E68 geregelte Einrichtung einer Beratungsstelle auch den Interessenten der 
Kommunen und Länder zur Verfügung stehen sollte. Ansonsten müssten die Bera-
tungsstellen in allen Ländern gesondert eingerichtet werden, was einen erheblichen 
Aufwand darstellen würde.69 
 
Dieser Forderung trat der Gesetzgeber mit der Neuformulierung des § 12a Abs. 10 
EGovG-E entschieden entgegen, indem er als zentrale Aufgabe der Beratungsstelle 
ausdrücklich die Beratung der Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung normiert. 
Dabei ist jedoch grundsätzlich auch zu bedenken, warum der Bund eine Beratungsstel-
le für die Kommunen zahlen sollte. 
 
Ebenso begrüßt die Initiative D2170 den ersten Entwurf eines Open Data-Gesetzes. Die 
Initiative D21 ist ein gemeinnütziger Verein und stellt „Deutschlands größte Partner-
schaft von Politik und Wirtschaft für die Informationsgesellschaft“71 dar. Ziel der Initiati-
ve D21 ist es, in den Bereichen Bildung, Standort und Vertrauen zu der gesellschaftli-
chen Entwicklung beizutragen. 
 
Nach Ansicht der Initiative D21 sei neben der Bereitstellung der Daten auch deren  
Aktualisierung genauer zu regeln. Der klaren Regelung der Entgeltfreiheit stimmt die 
Initiative D21 zu, jedoch müssten auch die Folgen einer Nichtbeachtung dieser Pflicht 
                                                
 
65

 Stellungnahme der Stiftung Neue Verantwortung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung 
des E-Government-Gesetzes („Open Data Gesetz“) v. 09.12.2016, S. 6. 
66 Stellungnahme von Vitako zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes vom 03.01.2017, abrufbar unter: 
http://www.vitako.de/Publikationen/Stellungnahme%20Vitako_%C3%84nderung%20eGovG%20Bund.pdf. 
67 Vgl. http://www.vitako.de/SitePages/Verband.aspx. 
68

 Vorher § 12a Abs. 7 EGovG-E. 
69

 Stellungnahme von Vitako zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes vom 03.01.2017, S. 1. 
70

 Vgl. http://initiatived21.de/. 
71 Vgl. http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/stellungnahme-d21-egovg-opendata-
bund_20161223.pdf. 
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benannt werden. Zudem solle genauer geprüft werden, ob die vorgesehene Formulie-
rung auch tatsächlich eine „Gebührenfreiheit“ gewährleiste.72 
 
Auch der Digitalverband Bitkom73 steht dem Vorhaben der Bundesregierung, Open 
Data zu etablieren, positiv gegenüber. Der Digitalverband Bitkom setzt sich insbeson-
dere für eine innovative Wirtschaftspolitik und eine zukunftsorientierte Netzpolitik ein.74 
 
Jedoch wird auch seitens Bitkom kritisiert, dass in dem Gesetzentwurf einige Ausnah-
men vorgesehen sind, in denen die Daten nicht öffentlich zugänglich gemacht werden 
müssen, und dass ein einklagbarer Rechtsanspruch auf offene Daten nicht geregelt ist. 
Der Digitalverband Bitkom fordert, dass der Freigabe der Daten keine langen Prüfzei-
ten vorausgehen und Echtzeitdaten auch in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. 
Dieser Forderung wird durch § 12a Abs. 5 EGovG-E insoweit Rechnung getragen, 
dass die Daten unverzüglich nach der Erhebung bzw. unverzüglich nach Wegfall der 
Beeinträchtigung oder technischer oder sonstiger gewichtiger Gründe bereitgestellt 
werden. 
 
Eine Übersicht mit Verweisen auf die Stellungnahmen findet sich im Anhang. 
 
Der in diesen Stellungnahmen formulierten Kritik ist teilweise zu folgen. Zunächst  
drohen die neuen Open Data-Regelungen leerzulaufen, wenn in § 12a Abs. 1 Satz 2 
EGovG-E ein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Daten nicht gegeben wird. Zuzu-
stimmen ist auch der Kritik, dass § 12a EGovG-E stellenweise zu unbestimmt ist und 
die zahlreichen Verweise auf externe Rechtsvorschriften eine rechtssichere Anwen-
dung erschweren. Zu folgen ist daher der Ansicht, dass § 12a EGovG-E die wesentli-
chen Ausnahmebestimmungen selbst regeln sollte. Zudem sollten die Behörden ver-
pflichtet werden, zumindest die wesentlichen Datenbestände, die bereits vor dem In-
krafttreten des § 12a EGovG-E erhoben wurden, ebenfalls bereitzustellen, insofern 
andernfalls Informationslücken entstehen können, wenn sich neuere Datenbestände 
auf ältere Daten beziehen, diese aber mangels zeitlicher Anwendbarkeit des § 12a 
EGovG-E noch nicht veröffentlicht werden mussten. Dagegen ist eine Forderung nach 
zusätzlichen Open Data-Verpflichtungen für die Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie 
für Kommunen und Länder, jedenfalls im Rahmen des EGovG, verfehlt, insofern für 
diese bereits der Anwendungsbereich des Gesetzes nicht eröffnet ist. 

                                                
 
72 Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes der 
Initiative D21, abrufbar unter: http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/stellungnahme-d21-egovg-
opendata-bund_20161223.pdf, S. 2. 
73

 Presseinformation des Digitalverbands Bitkom - Open Data: Große Chance auf Innovationen und 
Wachstum, abrufbar unter: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Open-Data-Grosse-Chance-
auf-Innovationen-und-Wachstum.html. 
74

 Vgl. https://www.bitkom.org/Bitkom/Ueber-uns/. 
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2.3 Open Data-Befugnis 

Darf die öffentliche Hand (und wenn ja, in welchem Umfang) Datenbestände im Sinne 
von Open Data zur Verfügung stellen? 
 
§ 12a EGovG-E regelt eine Pflicht der Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung 
zur Bereitstellung offener Daten. Nach § 12a Abs. 1 EGovG-E besteht insofern kein 
Ermessen. Im Gegenteil: Im Umfang der bereitzustellenden Daten (zur Begriffsbe-
stimmung: § 12a Abs. 2 EGovG-E, zu den Hinderungsgründen: § 12a Abs. 4 EGovG-
E) hat die Offenlegung „unverzüglich“ (§ 12a Abs. 5 EGovG-E), „entgeltfrei“ und zur 
„uneingeschränkten Weiterverwendung“ (§ 12a Abs. 7 EGovG-E) sowie „maschinen-
lesbar“ und mit „Metadaten“ versehen (§ 12a Abs. 6 EGovG-E) zu erfolgen. Diese ge-
setzliche Verpflichtung beinhaltet zugleich die Befugnis zur Bereitstellung im gesetzlich 
vorgesehenen Umfang. 
 
Solange und soweit § 12a EGovG-E in der derzeit geplanten Fassung nicht gilt, sind 
die folgenden Überlegungen maßgebend. 
 
Ob die Verwaltung zumindest einen Teil ihrer Datenbestände zum Abruf über das  
Internet bereitstellen darf, lässt sich noch nicht aus dem IWG herleiten. Dieses regelt 
zwar die Weiterverwendung öffentlicher Daten, was ohne deren Kenntnis bzw. Nutz-
barkeit nicht möglich wäre. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass bestimmte Daten 
bzw. welche Daten im Sinne des Open Data-Gedankens bereitzustellen sind. 
 
Dass Transparenz und Offenheit der demokratischen Legitimation dienen75, genügt 
ebenfalls nicht zur Begründung einer Open Data-Befugnis der Verwaltung. 
 
So stellt sich insbesondere die Frage, inwieweit die Verwaltung einer gesetzlichen 
Grundlage dafür bedarf, dass sie Teile ihrer Verwaltungsdatenbestände zum (webba-
sierten) Abruf bereitstellt. Soweit die Bereitstellung zugleich einen Eingriff in (Grund-) 
Rechte Dritter darstellt, ist eine gesetzliche Grundlage (wie etwa §§ 2, 6 VIG) in jedem 
Fall erforderlich (sog. Vorbehalt des Gesetzes).76 Das wäre etwa dann der Fall, wenn 
personenbezogene Daten übermittelt werden (Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung) oder geschützte Unternehmensgeheimnisse preisgegeben würden (Be-
rufsfreiheit, Eigentumsgarantie). Soweit Open Data-Portale allerdings genau jene In-
formationen ausnehmen (was auch dem herkömmlichen Begriffsverständnis von Open 
Data entspricht), kann die Bereitstellung der Daten auch ohne explizite Rechtsgrundla-
ge erfolgen. 

                                                
 
75

 Vgl. Kurzfassung, Open Government Data Deutschland, Studie, S. 4. 
76

 Grzeszick in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 78. EL September 2016, Art. 20 Rn. 75 ff. 
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2.3.1 Kein Vorliegen personenbezogener Daten im Sinne des Datenschutzes 

Diese Schranke spielt nur dann eine Rolle, wenn personenbezogene Daten nach der 
hier vertretenen Auffassung nicht bereits auf der Tatbestandsebene von dem Begriff 
Open (Government) Data ausgeschlossen werden. 
 
Um Daten im Rahmen von Open (Government) Data an private Unternehmen bereit-
stellen zu können, darf die Verbreitung nicht gegen Datenschutzgrundsätze verstoßen. 
Handelt es sich bei den Informationen um personenbezogene Daten i.S.d. § 3 Abs. 1 
BDSG, so können diese nur im Rahmen des datenschutzrechtlich Möglichen an Dritte 
weitergegeben werden. Vorliegend handelt es sich um den datenschutzrechtlich rele-
vanten Vorgang des Übermittelns von Daten i.S.d. § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BDSG. Die 
Zulässigkeit der Bereitstellung der Informationen im Rahmen von Open (Government) 
Data richtet sich dann nach § 4 Abs. 1 BDSG bzw. nach den landesrechtlichen Daten-
schutzgesetzen. 
 
Im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) ist nach § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG ein 
Bereitstellen personenbezogener Daten auch dann möglich, wenn das Informationsin-
teresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des 
Informationszugangs überwiegt. Eine derartige Interessenabwägung ist jedoch im 
Rahmen von Open (Government) Data nicht möglich, da es hier nicht um einen Antrag 
eines konkreten Antragstellers geht, dessen Interesse zu berücksichtigen ist, sondern 
um Daten, die ohne einen entsprechenden Antrag der Allgemeinheit zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Stehen datenschutzrechtliche Grundsätze entgegen, so können 
diese Informationen daher nicht durch eine Interessenabwägung überwunden werden 
und folglich auch nicht im Rahmen von Open (Government) Data zur Verfügung  
gestellt werden. 
 
In der Praxis unterläuft den Behörden meist bereits ein Fehler bei der Bewertung, ob 
es sich um personenbezogene Daten handelt. Oftmals wird der Unterschied zwischen 
datenschutzrechtlich geschützten personenbezogenen Daten und Daten mit Bezug zu 
Personen verkannt.77 Sowohl das BVerwG als auch jüngst das VG Regensburg haben 
hierzu entschieden, dass es sich bei dienstlichen Telefonnummern von Mitarbeitern 
eines behördlichen Jobcenters zwar um Daten mit Personenbezug handelt, die Veröf-
fentlichung zu amtlichen Zwecken jedoch unbedenklich ist.78 

                                                
 
77

 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 132. 
78 BVerwG, Beschl. v. 12.3.2008 - 2 B 131.07; VG Regensburg, Gerichtsbescheid v. 4.11.2014 - RN-9 K 
14.488. 
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2.3.2 Keine sicherheitsrelevanten Daten 

Zudem darf die Behörde keine Daten veröffentlichen, die die Sicherheit der Behörde 
oder die Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährden können, vgl. hierzu 
etwa auch § 3 Nr. 1 lit. b, c, Nr. 2 IFG. 

2.3.3 Kein „unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand“ 

Ob das Kriterium des „unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands“ einer Veröffentli-
chungspflicht entgegenstehen kann, wird unterschiedlich beurteilt. Teilweise wird da-
von ausgegangen, dass in dem pauschalen Rückgriff auf den unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand ein fehlerhaftes Amtsverständnis der zuständigen Behörde liegt.79 
Die Rechtsprechung erkennt den unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand hingegen 
als einen umfassenden Weigerungsgrund an.80 Hierdurch soll verhindert werden, dass 
die grundsätzlich zur Auskunft verpflichtete Behörde umfänglichen, in Inhalt und Ziel-
richtung unzureichenden spezifischen Zugangsgesuchen ausgesetzt wird, die zu einer 
arbeitsintensiven Aufarbeitung des Informationsmaterials nötigen würde und zum In-
formationsgehalt außer Verhältnis stünde.81 Hier können die Grundsätze, die für das 
IFG entwickelt wurden, erst recht übertragen werden. Kann die Behörde ein Zugangs-
ersuchen aufgrund des unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands verweigern, so 
muss dies erst recht für die Informationen gelten, die ohne einen entsprechenden  
Antrag zur Verfügung gestellt werden sollen. 

2.3.4 Keine entgegenstehenden geistigen Eigentumsrechte 

Schließlich dürfen einer Bereitstellung der Informationen im Rahmen von Open 
(Government) Data Urheberrechte Dritter nicht entgegenstehen. In der Vielzahl der 
Fälle wird es sich bei den Informationen der Behörden um schutzunfähige oder amtli-
che Werke i.S.d. § 5 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) handeln, sodass hier geistige 
Eigentumsrechte einer Veröffentlichung nicht entgegenstehen. Die Immaterialgüter-
rechte als pauschale Schranke für den Zugang zu öffentlichen Informationen zu sehen, 
wird der Thematik nicht gerecht und zeugt von einer mangelnden Auseinanderset-
zung.82 

                                                
 
79

 Partsch, AfP 2012, 516, 520 f. 
80

 Schoch, NVwZ 2013, 1033, 1037. 
81

 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 133 mit Verweis auf VGH Hessen, Beschl. v. 2.3.2010 - 6 A 1684/08. 
82 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 129, 139. 
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2.4 Open Data-Anspruch 

Haben Unternehmen (ggf. auch Bürger) einen subjektiven Anspruch auf Zugang und 
Nutzung der „offenen Daten“? 
 
Im Rahmen eines Open Data-Anspruchs von Bürgern oder Unternehmen muss zwi-
schen dem antragslosen Informationszugang i.S.e. proaktiven Veröffentlichungspflicht 
der Behörde und dem eigentlichen Rechtsanspruch des Einzelnen differenziert wer-
den. 
 
Die erste Alternative wird mit dem ursprünglichen Verständnis von Open (Government) 
Data in Verbindung gebracht. Open (Government) Data versteht sich somit als eine 
Bringschuld des Staates und nicht als eine Holschuld des Bürgers.  
 
Klärungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang, ob Bürger oder Unternehmen ein sub-
jektiv-öffentliches Recht im Sinne eines einklagbaren Anspruchs auf Bereitstellung  
offener Verwaltungsdaten haben, wenn die Verwaltung ihrer Bringschuld nicht nach-
kommt. 

2.4.1 Proaktive Veröffentlichungspflichten der Behörde83 

Eine umfangreiche proaktive Veröffentlichungspflicht für Open Data-Anwendungen 
existiert derzeit noch nicht. Erst § 12a EGovG-E begründet eine solche Pflicht. 
 
Die Vorschrift des § 11 IFG, der die Veröffentlichungspflichten regelt, wird nicht als 
ausreichend für einen allgemeinen Open Data-Anspruch angesehen.84 Nach § 11 
Abs. 2 IFG sollen die Behörden beispielsweise Organisations- und Aktenpläne ohne 
die Angabe personenbezogener Daten allgemein zugänglich machen. Die offene und 
freie Verfügbarkeit der Daten geht jedoch über die Zielrichtung des IFG hinaus.85  
Zudem gilt das IFG nur auf Bundesebene. In den Ländern bestehen teilweise keine 
Regelungen für die Veröffentlichung amtlicher Informationen (Ausnahme: § 3 
HmbTG86). Auch liegt der Fokus des IFG erkennbar nicht auf der Veröffentlichungs-
pflicht. Dabei würden proaktive Veröffentlichungspflichten der Behörden die Verwal-
tungseffizienz steigern und Ressourcen einsparen.87 
 

                                                
 
83 Vgl. Schulz, VerwArch 2013, 327. 
84 Vgl. Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 135. 
85

 Vgl. Schulz, VerwArch 2013, 327, 337. 
86 Nach § 1 Abs. 1 HambTG (Hamburger Transparenzgesetz) sollen die bei den Behörden vorhandenen 
Informationen der Allgemeinheit unmittelbar zugänglich gemacht werden. In § 3 Abs. 1 wird eine Veröffent-
lichungspflicht für bestimmte Dokumente statuiert. Bezüglich dieser Informationen besteht nach § 1 Abs. 2 
ein Anspruch auf unverzüglichen Zugang für jedermann. 
87

 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 135 mit Verweis auf Schulz, VerwArch 2013, 327, 338. 
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Ebenso wird in § 3 Abs. 2 Satz 1 IWG normiert, das Informationen in allen angefragten 
Formaten und Sprachen, in denen sie bei der öffentlichen Stelle vorliegen, zur Weiter-
verwendung zur Verfügung zu stellen sind. Jedoch reicht auch diese Regelung nicht für 
die Begründung eines Open Data-Anspruchs aus, da sie nur Anforderungen an das 
„Wie“ des Bereitstellens, nicht jedoch an das „Ob“ beinhaltet. 
 
Auch das E-Government-Gesetz des Bundes (EGovG) in seiner derzeit geltenden 
Fassung kann nur als ein erster Ansatz zur Normierung von Open (Government) Data 
angesehen werden. Eine vollständige Regelung kann ihm nicht entnommen werden. 
Dies zeigt sich bereits an der Unverbindlichkeit der Vorschriften, dem beschränkten 
Anwendungsbereich für die Weiterverwendung und dem Fehlen von Veröffentli-
chungspflichten jenseits von § 3 EGovG. Im Kontext von Open (Government) Data 
beschränkt sich das Gesetz darauf, die Anforderungen für das Offenlegen von Daten 
zu formulieren. § 12 Abs. 1 Satz 1 EGovG verpflichtet die Behörden lediglich, grund-
sätzlich maschinenlesbare Formate zu verwenden, wenn Daten über öffentlich zugäng-
liche Netze zur Verfügung gestellt werden, an denen ein Nutzungsinteresse, insbeson-
dere ein Weiterverwendungsinteresse im Sinne des IWG zu erwarten ist. Diese Pflich-
ten bestehen allerdings nach § 12 Abs. 5 EGovG nur, soweit Rechte Dritter, insbeson-
dere der Länder, nicht entgegenstehen. Die Maschinenlesbarkeit wird in § 12 Abs. 1 
Satz 2 EGovG legaldefiniert. Danach ist ein Format maschinenlesbar, wenn die enthal-
tenen Daten durch Software automatisiert ausgelesen und verarbeitet werden können. 
Zudem wird die Bundesregierung nach § 12 Abs. 2 EGovG ermächtigt, in einer Ver-
ordnung die Nutzungsbestimmungen für die kommerzielle und nichtkommerzielle Nut-
zung festzulegen. Pflichten zur Schaffung von Transparenz werden hingegen nicht 
normiert.88 Lediglich in § 3 Abs. 1 EGovG findet sich eine Verpflichtung für jede Behör-
de, Stammdaten wie Anschrift, Aufgaben und Erreichbarkeit in öffentlichen Netzen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Jedoch existieren für spezielle Bereiche eigenständige Regelungen einer proaktiven 
Veröffentlichungspflicht der Behörde. 
 
Speziell für Geodaten und Geodatendienste des Bundes und der bundesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (vgl. § 2 GeoZG) sieht § 11 Abs. 1 Geo-
datenzugangsgesetz (GeoZG) eine Veröffentlichungspflicht vor, sofern der Schutz  
öffentlicher und sonstiger Belange nach § 12 Abs. 1 und 2 GeoZG dem nicht entge-
gensteht. Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 GeoZG sind Geodaten und Metadaten über Geoda-
tendienste für die kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, 
soweit Rechtsvorschriften, vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht ent-
gegenstehen. Damit vereint das Geodatenrecht die zwei Grundgedanken, die auch 

                                                
 
88 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 104f. 
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dem Open (Government) Data zugrunde liegen: Informationszugang und Informati-
onsweiterverwendung.89 
 
In diesem Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen, wann ein Geodatum in ein 
(auch) personenbezogenes Datum umschlagen kann. Eine genaue Grenzlinie lässt 
sich zur Beantwortung der Frage nicht ziehen, vielmehr hängt diese von einer Einzel-
fallentscheidung der Exekutive und der Judikative ab.90 
 
Für das Umweltrecht normiert § 10 Abs. 1 Satz 1 Umweltinformationsgesetz (UIG) eine 
Pflicht, die Öffentlichkeit über die Umwelt zu informieren. Dabei sollen nach § 7 Abs. 1 
UIG die Informationen in elektronischen Datenbanken oder in sonstigen elektronischen 
Formaten gespeichert werden, um den Nutzern den Zugang zu erleichtern. 
 
Art. 4 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen E-Government-Gesetzes (BayEGovG) regelt für 
Behörden eine originäre, vom Fachrecht unabhängige Informationsbereitstellungs-
pflicht über öffentlich zugängliche Netze, die für eine sachgerechte elektronische  
Inanspruchnahme erforderlich ist. Wegen der Vielzahl und Verschiedenartigkeit der  
erfassten Dienste wird ausdrücklich auf eine Normierung von Katalogtatbeständen  
verzichtet. Hierunter fallen insbesondere Informationen über Aufgaben und Zuständig-
keitsbereiche der Behörde, Gebühren, beizubringende Unterlagen, die zuständige  
Ansprechstelle sowie die Erreichbarkeit.91 Sofern Kommunen in anderen Rechtsvor-
schriften wie insbesondere Kostensatzungen keine abweichenden Regelungen treffen, 
dürfen für die elektronische Bereitstellung keine weiteren Kosten erhoben werden. Ob 
aus Art. 4 Abs. 1 Satz 2 BayEGovG ein umfassender Anspruch auf Veröffentlichung 
offener Datenbestände für Unternehmen erwächst, kann nicht sicher beantwortet wer-
den, da die Veröffentlichungspflicht unter der Einschränkung der Erforderlichkeit steht. 
 
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass eine umfassend geregelte proaktive 
Veröffentlichungspflicht im Bereich des Open (Government) Data noch nicht existiert. 
Erst § 12a EGovG-E begründet eine entsprechende Bringschuld der Behörden der 
unmittelbaren Bundesverwaltung. 

2.4.2 Rechtsansprüche des Einzelnen auf Bereitstellung offener Verwaltungs-
daten 

Ein subjektiv-öffentliches Recht im Sinne eines echten, einklagbaren Anspruchs auf 
Bereitstellung offener Verwaltungsdaten ist bislang nur in Spezialgesetzen normiert. 
 

                                                
 
89

 Ebenda, S. 102. 
90

 Vgl. aktuell zu dieser Frage Martini, NVwZ 2016, 353. 
91

 BayLT-Drs. 17/7537, S. 31; Denkhaus/Geiger, Bayerisches E-Government-Gesetz, 2016, Art. 4 Rn. 6. 
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So ergeben sich Ansprüche auf Zugang zu amtlichen Informationen beispielsweise  
aus § 3 Abs. 1 Satz 1 Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie aus § 2 Abs. 1 Satz 1 
Verbraucherinformationsgesetz (VIG). Nach § 2 Abs. 1 VIG hat jeder nach der Maß-
gabe dieses Gesetzes einen Anspruch auf freien Zugang zu den dort bezeichneten 
Daten. Ein berechtigtes oder rechtliches Interesse muss nicht geltend gemacht wer-
den. Es handelt sich um einen voraussetzungslosen Anspruch.92 § 2 Abs. 1 VIG be-
gründet daher ein subjektiv-öffentliches Recht auf Informationserteilung.93 Für das In-
formationsweiterverwendungsgesetz regelt § 1 Abs. 2a IWG demgegenüber, dass ein  
Anspruch auf Zugang zu den Informationen durch dieses Gesetz gerade nicht begrün-
det wird. 

Spezialvorschrift Bayerisches E-Government-Gesetz 

Eine Spezialvorschrift auf Landesebene bietet das Bayerische E-Government-Gesetz 
an (BayEGovG). Nach Art. 4 Abs. 1 BayEGovG sollen die Behörden ihre Dienste auch 
elektronisch über das Internet anbieten, soweit dies wirtschaftlich und zweckmäßig ist. 
Hierfür werden nach Satz 3 dieser Vorschrift vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften 
keine zusätzlichen Kosten erhoben. 
 

Anders als das E-Government-Gesetz des Bundes begründet Art. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 4 
Abs. 1 BayEGovG ein subjektives Recht auf Zugang zu Behördendiensten, einschließ-
lich Datendiensten sowie den zur Nutzung relevanten Informationen.94 Der Begriff der 
Behördendienste ist weit zu verstehen und umfasst den Zugang zu sämtlichen beste-
henden Dienstleistungen der Verwaltung über das Internet sowie eine entsprechende 
Bereitstellungspflicht.95 Das Recht bezieht sich allerdings nur auf bestehende Dienste 
und umfasst keine Verpflichtung dahingehend, neue oder zusätzliche Dienste anzubie-
ten.96 Daher begründet die Vorschrift kein originäres Informations- oder Datenzugangs-
recht, sondern setzt die Eröffnung eines analogen oder digitalen Zugangs zu Informati-
onen oder Daten aufgrund des Fachrechts vielmehr voraus.97 Art. 4 Satz 1 BayEGovG 
beinhaltet eine objektive Pflicht der Behörden, das gesetzgeberische Ziel eines Aus-
baus der E-Government-Angebote aktiv umzusetzen.98 Dieser Auftrag steht jedoch 
unter einem Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsvorbehalt, wobei den  

                                                
 
92

 Rossi in: Gersdorf/Paal, Beck-OK Informations- und Medienrecht, 14. Edition, Stand: 1.11.2016, § 2 VIG 
Rn. 8. 
93

 Heinicke in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 164. EL, Juli 2016, § 2 VIG Rn. 6. 
94 BayLT-Drs. 17/7537, S. 30; Denkhaus/Geiger, Bayerisches E-Government-Gesetz, 2016, Art. 2 Rn. 21 
sowie Art. 4 Rn. 1. 
95 Denkhaus/Geiger, Bayerisches E-Government-Gesetz, 2016, Art. 2 Rn. 21. 
96 Denkhaus/Geiger, Bayerisches E-Government-Gesetz, 2016, Art. 2 Rn. 22. 
97 BayLT-Drs. 17/7537, S. 31. 
98 BayLT-Drs. 17/7537, S. 31; Denkhaus/Geiger, Bayerisches E-Government-Gesetz, 2016, Art. 4 Rn. 3. 
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Behörden ein Beurteilungsspielraum (Ermessen) eingeräumt wird (Anspruch auf fehler-
freie Ermessensausübung i.S.e. fehlerfreien Informationszugangs).99 Für elektronische 
amtliche Publikationen enthält Art. 4 Abs. 2 BayEGovG eine abschließende Spezialre-
gelung. In diesem Bereich gibt es ebenfalls kein subjektives Recht auf zusätzliche oder 
gar ausschließliche elektronische Bekanntmachung.100 
 
Auch § 12a EGovG-E wird aus der Sicht des bundesdeutschen Gesetzgebers nichts 
an der bisherigen Haltung ändern, Open Data als objektive Pflicht und nicht als subjek-
tives Recht auszugestalten. In § 12a Abs. 1 Satz 2 EGovG-E ist nunmehr ausdrücklich 
gesetzlich normiert: „Ein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Daten wird hierdurch 
nicht begründet.“101 Aufgrund dieser ausdrücklichen Regelung besteht endgültig kein 
Raum mehr, ein subjektiv-öffentliches Recht des Einzelnen herzuleiten. 
 
Soweit im Verwaltungsrecht allgemein Ansprüche geregelt sind, beziehen sich diese 
nicht auf Open Data als Bringschuld des Staates, sondern auf „klassische Auskunfts-
rechte“. 
 
So besteht neben dem allgemeinen Anspruch auf Auskunft- und Akteneinsicht im Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) nach § 1 IFG ein Anspruch des Einzelnen auf amt-
liche Informationen gegenüber Bundesbehörden. Der Zugang zu Informationen gegen-
über Landesbehörden ist in den Informationsfreiheitsgesetzen der Länder geregelt. Für 
den Freistaat Bayern existieren neben dem Art. 4 BayEGovG keine spezifischen Lan-
desregelungen für weitergehende Informationszugangsrechte. Die Besonderheit für 
den Informationsanspruch nach § 1 IFG ist, dass der Antragsteller ein berechtigtes 
Interesse nicht nachweisen muss, es handelt sich vielmehr um einen sog. vorausset-
zungslosen Informationszugangsanspruch.102 Der Anspruch ist zudem sehr allgemein 
gehalten und betrifft grundsätzlich alle Lebensbereiche.103 Der Zugang ist auf amtliche 
Informationen gerichtet, die in § 2 Nr. 1 IFG als jede amtlichen Zwecken dienende Auf-
zeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, legal definiert werden. Unerheb-
lich ist, ob die Informationen von der Behörde selbst oder von Dritten stammen.104 Als 
Schranken differenziert das IFG zwischen öffentlichen (§§ 3, 4 IFG) und privaten Inte-
ressen (§§ 5, 6 IFG). 

                                                
 
99 BayLT-Drs. 17/7537, S. 31. 
100 Denkhaus/Geiger, Bayerisches E-Government-Gesetz, 2016, Art. 2 Rn. 26. 
101 Im Gegenzug dazu wurde der fehlende Anspruch im Gesetzentwurf mit Stand vom 9.12.2016 lediglich 
in der Gesetzesbegründung erwähnt, die unter methodischen Gesichtspunkten nicht wie geltendes Recht 
zu behandeln gewesen wäre.  
102

 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 129; Scheel in: Berger/Partsch/Roth/Scheel, IFG, 2013, § 1 Rn. 3. 
103

 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 129. Mit Verweis auf Schmitz/Jastrow, NVwZ 2005, 984, 985. 
104

 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 127, 129. 
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2.5 Open Data-Qualität 

Soweit Datenbestände geöffnet werden oder zu öffnen sind: Welche Qualitätsmaßstä-
be gelten hierfür (z. B.: Richtigkeit, Vollständigkeit, Nutzbarkeit, Verknüpfbarkeit etc.)?  
 
Anforderungen an die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten finden sich in ge-
setzlicher Form zum einen in § 12 Abs. 1 Satz 1 EGovG. Hiernach müssen Daten über 
öffentlich zugänglich gemachte Netze grundsätzlich in einem maschinenlesbaren For-
mat bereitgestellt werden. Nach der Legaldefinition in § 12 Abs. 1 Satz 2 EGovG ist 
dies dann der Fall, wenn die Daten durch Software automatisiert ausgelesen und ver-
arbeitet werden können. Die Definition orientiert sich an der Neufassung der Richtlinie 
2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
(PSI-Richtlinie). Eine weitere Konkretisierung enthält § 12 Abs. 1 Satz 3 EGovG, wo-
nach die Daten mit Metadaten versehen werden sollen, um ihre leichtere Auffindbarkeit 
zu gewährleisten. Diese sollten z. B. Kontaktinformationen, Veröffentlichungs- und Än-
derungsdaten, Beschreibungen, Verweise zu Nutzungsbestimmungen, geografische 
und zeitliche Granularitäten und Abdeckungen enthalten. Dabei sollte die Struktur mög-
lichst einheitlichen Standards folgen und für die Nutzer offen und kostenfrei zugänglich 
sein.105  
 
Dennoch ist § 12 Abs. 3 EGovG zu entnehmen, dass die Vorschrift mit der Maschinen-
lesbarkeit lediglich die Mindeststandards gewährleistet. Weitergehende Standards 
bleiben von § 12 EGovG unberührt.106  
 
Zusätzlich regelt § 3 Abs. 2 Satz 1 IWG, dass die Informationen in allen angefragten 
Formaten und Sprachen, in denen sie bei der öffentlichen Stelle vorhanden sind, zur 
Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden sollen. 
 
§ 12a EGovG-E greift die genannten Standards auf und regelt zudem in Abs. 8, dass 
die „Anforderungen an die Bereitstellung von Daten […] bereits frühzeitig [zu] berück-
sichtigen [seien] bei 1. der Optimierung von Verwaltungsabläufen [...] sowie 3. bei der 
Beschaffung von informationstechnischen Systemen für die Speicherung und Verarbei-
tung der Daten.“ 
 
So sehr damit bereits erste qualitative Elemente gesetzlich eingeführt werden, ent-
spricht dies allerdings noch nicht den Qualitätsstandards, die von verschiedenen Initia-
tiven von Open Government und Open Data erwartet werden. Einige wesentliche, zent-
rale Aspekte sind im Folgenden genannt. 
  

                                                
 
105

 Denkhaus/Bauer in: Bauer/Heckmann/Ruge/Schallbruch/Schulz, Verwaltungsverfahrensgesetz und E-
Government, 2. Aufl. 2014, § 12 EGovG Rn. 42 und 44. 
106 Ebenda, Rn. 49. 
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Grundsätze der G8-„Open Data“-Charta 

Die G8-„Open Data“-Charta legt fünf Grundsätze fest, die bei Open Data-
Anwendungen zu beachten sind:107 
 
Offene Daten als Standard (Open Data by Default) 
Alle Verwaltungsdaten sollen standardmäßig als offene Daten zur Verfügung gestellt 
werden, Ausnahmen sind zu begründen. 
 
Qualität und Quantität (Quality and Quantity) 
Die Daten sollen in qualitativ hochwertiger Weise im Originalformat und unbearbeitet 
veröffentlicht werden. Die Daten sollen so schnell wie möglich veröffentlicht werden. 
 
Von allen nutzbar (Usable by All) 
Die Daten sollen gebührenfrei, ohne vorherige Registrierung und in offenen Dateifor-
maten abgerufen werden können. 
 
Für ein besseres Regierungshandeln (Releasing Data for Improved Governance) 
Durch Open Data soll ein verbessertes Regierungs- und Verwaltungshandeln, insbe-
sondere durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit, gewährleistet werden. 
 
Veröffentlichung der Daten für Innovationen (Releasing Data for Innovation) 
Mit Open Data sollen innovative Geschäftsmodelle gefördert werden. Dies erfordert, 
neben maschinenlesbaren Dateiformaten, unter anderem offene Lizenzen sowie Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen, Förderprogramme und weitere Unterstützungsange-
bote.108 
 

Bei den Qualitätsmaßstäben kann außerdem zwischen dem bereitgestellten ursprüng-
lichen Datenbestand, den versehenen Metadaten und dem anschließenden „veredel-
ten“ Datenbestand inklusive Qualitätssicherungsmaßstäben differenziert werden. Für 
die Datenqualität der Rohdaten gelten nach Eble die folgenden sieben Kriterien:109 

                                                
 
107 Die folgenden Grundsätze wurden übernommen von der G8-„Open Data“-Charta, abrufbar unter 
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex. 
Die Charta wurde frei ins Deutsche übersetzt sowie auf die elementaren Aussagen hin zusammengefasst. 
Weitergehende Erläuterungen sind abrufbar unter https://okfn.de/blog/2014/01/empfehlungen-zum-
deutschen-aktionsplan-zur-open-data-charta-der-g8/.  
108 https://okfn.de/blog/2014/01/empfehlungen-zum-deutschen-aktionsplan-zur-open-data-charta-der-g8/. 
109

 Vgl. hierzu die Darstellung vom Eble, DB Hackday, Datenqualität von ausgewählten Open Data Quellen 
und Möglichkeiten zur Verbesserung, 17.06.2016, 
https://www.mindboxberlin.com/files/cto_layout/downloads/opendata/Hackday/20160617_DB-
Hackday_Open-Data-Datenqualit%C3%A4t_v2.pdf; eine weitere Festlegung eines Standards für Daten 
findet sich bei Hoeren, MMR 2016, 8.  



30 Der Rechtsrahmen für Open Data Studie – Open Data – Rechtliche Bewertung 

 vbw – April 2017 

 

Vollständigkeit (Completeness) 
Zunächst ist der Frage nachzugehen, ob die Daten für den betreffenden Themenbe-
reich umfassend und vollständig ermittelt wurden.  

 
Richtigkeit (Accuracy) 
Zudem ist erforderlich, dass die Daten richtig und ohne Fehler erfasst wurden. 

 
Gültigkeit (Validity) 
Die Daten sollen reale Sachverhalte repräsentieren. 

 
Genauigkeit (Precision)  
Hier stellt sich die Frage, ob die Daten hinreichend präzise ermittelt worden sind. 

 
Zeitbezug (Timeliness) 
Der Grad der Rechtzeitigkeit und des Zeitbezugs spielt ebenso eine große Rolle. Als 
Beispiel können hier die für Verkehrsapps erforderlichen Daten genannt werden, da 
diese gerade hochaktuell sein müssen, um ihren vollen Nutzen ausschöpfen zu kön-
nen. Soll die App beispielsweise vor Verkehrsstaus warnen, so nützt es nichts, wenn 
die Warnung erst dann ausgesprochen werden kann, wenn der Stau sich schon längst 
wieder aufgelöst hat. 

 
Einzigartigkeit (Uniqueness) 
Ob der Wert, der ermittelt wurde, auch der einzige seiner Art ist, ist deshalb von  
Bedeutung, da ansonsten Widersprüche entstehen könnten, die die Datenqualität  
erheblich einschränken. 

 
Verlässlichkeit (Reliability) 
Es ist sicherzustellen, dass Daten verschiedener Quellen über gleiche Attribute in ei-
nen Zusammenhang gebracht werden können. Der Begriff der Verlässlichkeit ist daher 
dahingehend zu verstehen, dass die entsprechenden Rohdaten auch Verbindungen zu 
anderen Datenquellen zulassen. 

Wichtige Vorgaben der EU 

Die „Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebühren für die 
Weiterverwendung von Dokumenten“ der Europäischen Kommission messen neben 
der Qualität der Daten auch der Verfügbarkeit, Verwendbarkeit und Interoperabilität 
eine besondere Bedeutung zu.110 
 

                                                
 
110

 Amtsblatt der Europäischen Union v. 24.07.2014 – 2014 C 240/01, S. 5, abrufbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=EN. 
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Die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten spielt bei Open Data eine erhebliche 
Rolle, da diese Daten für weitere Anwendungen weiterverwendet werden und ein prob-
lemloses und einwandfreies Funktionieren nur durch eine hohe Datenqualität gewähr-
leistet werden kann. 
 
Als ein Beispiel für die Bestrebungen, die Datenqualität der Rohdaten zu verbessern 
und zu erhalten, kann das Open Data-Portal der Deutschen Bahn genannt werden.111 
Unter den Datensätzen befinden sich unter anderem Aufzugdaten, Bahnsteigdaten, 
Betriebsstellen, Haltestellen, Reisezentren und Stationsdaten. Nach Eble erfüllt keine 
der genannten Daten-Kategorien bislang alle Kriterien an die Datenqualität.112 Möglich-
keiten zur Verbesserung der Datenqualität werden beispielsweise in vereinheitlichten 
Open Data-Prozessen gesehen.113 
 
Auch wird auf dem Open Data-Portal der Deutschen Bahn großer Wert auf die Interak-
tion mit den Nutzern gelegt, um so die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten, 
beispielsweise die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, zu verbessern.114 
 
Nachdem der Bestand der Rohdaten anhand der, bereits dargestellten, sieben Krite-
rien der Datenqualität überprüft wurde, werden in einem zweiten Schritt die Kriterien 
pro Datenquelle formalisiert und abschließend die Ergebnisse aggregiert und visuali-
siert.115 

2.6 Open Data-Kosten 

Soweit Datenbestände geöffnet werden oder zu öffnen sind: Welche Kosten können, 
etwa in Form von Gebühren, auf den Empfänger und Verwerter abgewälzt werden?  

2.6.1 Im Rahmen des § 12a EGovG-E 

§ 12a Abs. 7 Satz 1 EGovG-E regelt unmissverständlich: „Der Abruf von Daten nach 
Absatz 1 Satz 1 muss entgeltfrei […] ermöglicht werden.“ Die Bundesverwaltung kann 

                                                
 
111

 Vgl. hierzu bereits oben unter 1.3.  
112

 Vgl. Eble, DB Hackday, Datenqualität von ausgewählten Open Data Quellen und Möglichkeiten zur 
Verbesserung, 17.06.2016, S. 3. 
113

 Vgl. hierzu und zu einem speziellen Beispiel, wie ein derartiger Open Data-Prozess aussehen könnte 
Eble, DB Hackday, Datenqualität von ausgewählten Open Data Quellen und Möglichkeiten zur Verbesse-
rung, 17.06.2016, S. 4. 
114

 Vgl. zu konkreten Beispielen, wie eine derartige Interaktion aussehen könnte 
http://data.deutschebahn.com/faq. 
115

 Vgl. hierzu Eble, DB Hackday, Datenqualität von ausgewählten Open Data Quellen und Möglichkeiten 
zur Verbesserung, 17.06.2016, S. 7. 
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daher ihre Investitionen in Open Data-Portale und die Vorbereitung der Bereitstellung 
der offenen Verwaltungsdaten nicht über Gebühren oder Kosten amortisieren. 
 
Möglich wäre jedoch die Festlegung einer Kostenpflicht für durch den Staat bereits 
weiterverarbeitete Daten. Diese sind von der Verpflichtung nach § 12a Abs. 1 Satz 1 
EGovG-E nicht erfasst, die öffentlichen Stellen können diese Daten jedoch ebenso 
veröffentlichen, sofern sie dies für sinnvoll erachten.116 Auch § 12a Abs. 7 Satz 1 
EGovG-E steht nicht entgegen, da dieser für die Verpflichtung zur entgeltfreien Bereit-
stellung nur auf Daten i.S.d. § 12a Abs. 1 Satz 1 EGovG-E verweist. Hier könnte der 
sog. Freemium-Gedanke eine Rolle spielen, nach dem Basisleistungen geldleistungs-
frei und Leistungen mit Mehrwertcharakter geldleistungspflichtig abgegeben werden.  

2.6.2 Außerhalb des § 12a EGovG-E 

Außerhalb dieser neuen Regelung gilt: 
 
Bezüglich der Kostenerhebung ist zwischen den Kosten für die Bereitstellung der In-
formationen und den Kosten für die Weiterverwendung zu kommerziellen Zwecken zu 
unterscheiden. 
 
Hinsichtlich der Kosten für die Bereitstellung ist eine Kostenpflicht abzulehnen. Auch 
wenn nach § 10 Abs. 1 Satz 1 IFG Gebühren und Auslagen für den Zugang zu den 
Informationen verlangt werden können, unterscheidet sich dieser doch grundlegend 
von der Bereitstellung im Rahmen von Open Data. Bei dem Auskunftsanspruch nach 
dem IFG gewährleistet die Behörde auf Antrag einen individuellen Informationszugang. 
Im Rahmen von Open Data werden die Informationen jedoch der Allgemeinheit zur 
Verfügung gestellt, was vor allem der Gewährleistung der Grundrechtsausübung durch 
die Bürger und der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates dient.117 Ansonsten könnte 
die öffentliche Stelle aufgrund der Erhebung von Kosten gerade darüber disponieren, 
wer von seiner Informationsfreiheit Gebrauch machen kann und wer nicht. Laut gängi-
ger Definition der Open Knowledge Foundation118 sind Daten genau dann „offen“, wenn 
jeder Interessierte diese unbeschränkt nutzen, bearbeiten und wiederum verbreiten 
darf.119 Offene Datensätze sollen niemanden von der Verfügbarkeit ausschließen und 
stehen deshalb im besten Fall kostenfrei zur Verfügung.120  
 

                                                
 
116 Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-
Government-Gesetzes, Stand: 13.01.2017, S. 13. 
117 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 518. 
118

 https://okfn.org/opendata/. 
119

 http://www.gruenderszene.de/allgemein/open-data-startup.  
120 Vgl. hierzu ebenso Kurzfassung, Open Government Data Deutschland, Studie, S. 4. 
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Für die Kostenfreiheit spricht zudem, dass die öffentlichen Stellen fiskalische Interes-
sen mit der Bereitstellung der Informationen verbinden könnten. Diese Gefahr  
besteht umso mehr, da der Staat für viele Informationen, die er im Rahmen seiner  
öffentlichen Tätigkeit erlangt, der einzige sein dürfte, der diese Informationen anbie-
tet.121 Aufgrund der enormen Machtstellung des Staates könnte dieser die Herausgabe 
der Daten an bestimmte Bedingungen knüpfen. Dies würde jedoch gerade nicht dem 
Zweck von Open Data entsprechen.  
 
Nach einem in der G8-„Open Data“-Charta festgelegten Grundsatz (Usable by All) sol-
len die Daten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.122 Dies beinhaltet dem Wortlaut 
nach („should“123) jedoch keine dahingehende Verpflichtung. 
 
Eine Kostenpflicht für die kommerzielle Weiterverwendung der Informationen, etwa 
durch auf dem Freemium-Gedanken basierende Geschäftsmodelle, oder für die Auf-
rechterhaltung der Qualität der zur Verfügung gestellten Daten ist dagegen möglich.124  
 
Die Festlegung der Gebührenfreiheit kann auch in einer Open Data-Satzung erfolgen. 
Im Rahmen von Open (Government) Data ist § 63 Abs. 3 Bundeshaushaltsordnung 
(BHO), der regelt, dass Vermögensgegenstände nur zu ihrem vollen Wert veräußert 
werden dürfen, aufgrund einer teleologischen Reduktion nicht zu beachten, da diese 
Vorschrift nach dem Sinn und Zweck derartige Gegenstände erfasst, die der Behörde 
nach der Veräußerung nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei einer Bereitstellung von 
Daten im Rahmen von Open (Government) Data wird die Nutzungsmöglichkeit durch 
die Verwaltung jedoch gerade nicht eingeschränkt.125 
 
Der Rechtsrahmen für Geldleistungsmodelle kann den Ermessenspielraum der die 
Daten zur Verfügung stellenden Behörde begrenzen. Hierbei muss zwischen dem Ent-
gelt für den Zugang zu staatlichen Diensten und demjenigen für eine Verwendung dif-
ferenziert werden.126 So sind Regelungen denkbar, die eine Bepreisung grundsätzlich 
untersagen (vgl. § 11 Abs. 2 Satz 1 GeoZG und nunmehr § 12a Abs. 7 Satz 1 EGovG-
E) oder eine Gebühren- oder Entgelterhebung verpflichtend für bestimmte Datensätze 
verlangen (vgl. § 6 Abs. 2 Gesetz über den Deutschen Wetterdienst (DWD-Gesetz)). 

                                                
 
121

 Podszun, GRUR Int. 2015, 327, 330, 333. 
122

 Vgl. Entwurf Eckpunkte zu einer gesetzlichen Regelung der Bereitstellung von Daten der Verwaltung als 
offene Daten („Open-Data-Gesetz“), abrufbar unter: https://netzpolitik.org/2016/wir-veroeffentlichen-
eckpunktepapier-open-data-gesetz-wird-luftnummer/#entwurf. 
123 https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-
annex. 
124

 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 518. 
125 Hoffmann/Schulz, KommJur 2014, 126, 131 f. 
126

 Hoffmann/Schulz, KommJur 2014, 126. 
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Gesichtspunkte, die bei der Bestimmung der Kosten für Open (Government) Data 
relevant werden können127 

Geldleistungsfreiheit: Die geldleistungsfreie Datennutzung findet im Zuge der Open 
Government Data-Bewegung zunehmend Verbreitung.  
 
Strategische Geldleistungsreduktion: Um die Datennutzung zu fördern, etablieren 
zahlreiche Behörden einfache und standardisierte Geldleistungsmodelle, sodass die 
Höhe der Geldleistungen gesenkt werden kann. 
 
Beschränkung auf Zusatzkosten: Aufgrund der Novellierung einiger Rechtsnormen 
erfolgt eine Begrenzung der Erhebung von Geldleistungen auf die Höhe der Zusatzkos-
ten für die Datenbereitstellung. 
 
Geldleistungspflicht für kommerzielle Datennutzung: Zudem wird die Erhebung 
von Geldleistungen vielfach nach dem Nutzungszweck differenziert und nur auf die 
kommerzielle Datennutzung angewendet.  
 
Freemium: Auch der aus der Internet- bzw. Medienwirtschaft stammende Freemium-
Gedanke erlangt eine immer größere Bedeutung: Basisleistungen werden geldleis-
tungsfrei und Leistungen mit Mehrwertcharakter geldleistungspflichtig abgegeben. 
 
Preisobergrenze: Einige Behörden orientieren sich an privatwirtschaftlichen Flatrate-
Angeboten und testen sukzessive Geldleistungsmodelle mit Preisobergrenzen. 
 

Nach § 5 Abs. 1 IWG, der Art. 6 PSI-Richtlinie entspricht, sind Entgelte auf die Kosten 
beschränkt, die durch die Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung verur-
sacht worden sind. Werden diese Daten über das Internet bereitgestellt, so werden 
diese Kosten meist sehr niedrig ausfallen.128 Grundsätzlich stellt sich aus der Sicht der 
Verwaltung die Frage, warum überhaupt Daten herausgegeben werden sollen, die un-
ter gewissem Aufwand erhoben worden sind und aus denen erst der Verwerter den 
kommerziellen Nutzen zieht. Bei dieser Argumentation wird übersehen, dass die Infor-
mationen ihren Wert in der Regel erst durch die „Veredelung“ durch das Unternehmen 
erlangen. Gegen eine Gebühr spricht ebenso bereits die Erhebung im Rahmen des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags und dass dafür öffentliche Mittel beansprucht wurden.129 
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 Vgl. zu den folgenden Kriterien Kurzfassung, Open Government Data Deutschland, Studie, S. 8. 
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 Beyer-Katzenberger, DÖV 2014, 144, 150. 
129 Wiebe/Ahnefeld, CR 2015, 199, 204; Beyer-Katzenberger, DÖV 2014, 144, 150. Zu verschiedenen 
Gebührenmodellen vgl. Püschel, Informationen des Staates als Wirtschaftsgut, Berlin 2006, S. 203 ff. Zum 
Einfluss der Gebührenhöhe auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit Hornung, Staatliche Daten als 
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Eine Ausnahmeregelung hierzu findet sich in § 5 Abs. 2 IWG, nach der in bestimmten 
Fällen ggf. die vollen Kosten auf die Weiterverwender umgelegt werden können. 
 
Die Europäische Kommission hat zu dieser Thematik „Leitlinien für empfohlene Stan-
dardlizenzen, Datensätze und Gebühren für die Weiterverwendung von Dokumenten“ 
erlassen und veröffentlicht.130 Dort werden genaue Kostenpositionen und Berech-
nungsmethoden zusammen mit praktischen Hinweisen aufgezeigt und näher erläutert. 

2.7 Open Data-Haftung 

Soweit Schäden durch Minderqualität von Datenbeständen oder Datenzugängen ent-
stehen: Wer haftet hierfür? 
 
Werden die Qualitätsstandards nicht eingehalten, so kann dies im Zuge der Weiterver-
wendung zu erheblichen Schäden führen. Daher stellt sich die Frage, wer für derartige 
Verletzungen haftet. 
 
Auch bei Open Data besteht für den Staat eine Pflicht zur Informationsrichtigkeit für die 
zur Verfügung gestellten Daten.131 Werden etwa fehlerhafte Informationen seitens ei-
nes Trägers hoheitlicher Gewalt veröffentlicht, so stellt sich die Frage, ob dies den Tat-
bestand des Folgenbeseitigungsanspruchs, der Amtshaftung gem. § 839 BGB i.V.m. 
Art. 34 GG sowie der Haftung im öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis auslösen 
kann.132 
 
Jedoch findet vor der Veröffentlichung aufgrund des erheblichen finanziellen und per-
sonellen Aufwands nur eine beschränkte Richtigkeitsprüfung statt, da ansonsten die 
Herstellung einer Informationsöffentlichkeit nicht gewährleistet werden könnte.133 Im 
einfachen Recht ist eine derartige beschränkte Richtigkeitsprüfung beispielsweise in 
§ 7 Abs. 3 IFG und in den §§ 10 Abs. 6 i.V.m. 7 Abs. 3 UIG geregelt.134 Dies hat zur 
Folge, dass eine Haftung für solche Informationen nicht bestehen kann, bezüglich de-
rer eine Pflicht zur Gewährleistung der Richtigkeit aufgrund der beschränkten Richtig-
keitsprüfung nicht vorliegt. Die damit verbundene Einschränkung der Staatshaftung 
steht dem nicht entgegen.135 

                                                                                                                                          
 
 
Güter in: Towfigh et al., Recht und Markt, Beiträge zur 49. Assistententagung Öffentliches Recht, 2009, 
S. 75, 91. 
130 Amtsblatt der Europäischen Union v. 24.07.2014 – 2014 C 240/01, S. 6 ff., abrufbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=EN. 
131 Vgl. Hoffmann/Schulz, KommJur 2014, 126, 129. 
132

 Vgl. Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 283. 
133 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 283. 
134

 Hoffmann/Schulz, KommJur 2014, 126, 129. 
135

 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 283. 
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Da eine Garantie für die Datenrichtigkeit angesichts der beschränkten Kapazitäten der 
Behörde eindeutig zu weit ginge136, werden zudem auch Haftungsbegrenzungen disku-
tiert. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, die Haftung für bestimmte Einzelfälle 
auszuschließen. 
 
Eine solche Haftungsbeschränkung ist der Rechtsordnung zwar nicht generell fremd. 
Sie findet sich im BGB bei unentgeltlichen Vertragsverhältnissen beispielsweise bei der 
Schenkung. Es ist unterdessen fraglich, ob man die unentgeltliche Bereitstellung offe-
ner Daten als eine Art „Schenkung“ des Staates ansehen darf. Letztlich ist der Staat 
Diener/Dienstleister der Bürger. Er hat die Daten, um die es hier geht, praktisch schon 
mit deren Steuergeldern finanziert und gibt ihnen deshalb nur das zurück, was ihnen 
praktisch bereits „gehört“. 
 
Ebenso schließt der Umstand, dass die Daten unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden, eine Haftung des Staates nicht aus.137 
 
Da ohne Haftungsbegrenzungen die Informationsöffentlichkeit jedoch nur schwer zu 
erreichen ist, können diese als verhältnismäßig eingestuft werden.138 Eine Beschrän-
kung oder sogar ein Ausschluss der Haftung seitens des Staates ist daher möglich. 
Dies hat vor allem den Hintergrund, dass der Staat, würde er aufgrund der Bereitstel-
lung der Daten einem enormen Haftungsrisiko ausgesetzt werden, die Informationen 
nicht mehr zur Verfügung stellen würde, was aber gerade die Etablierung von Open 
Data verhindern würde.139 
 
Die allgemeinen Regelungen zur Haftung bleiben dagegen unberührt. So kann nach 
§ 276 Abs. 3 BGB die Haftung für Vorsatz nicht ausgeschlossen werden. Ebenso ist, 
wie für allgemeine Geschäftsbedingungen in § 309 Nr. 7a BGB normiert, ein Aus-
schluss der Haftung für die Verletzung der Rechtsgüter Leben, Körper und Gesundheit 
nicht möglich, da diese einen höheren Schutz genießen.140 Der Rechtsgedanke der 
letztgenannten Vorschrift kann auf die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen 
Bürgern übertragen werden. 
 
§ 12a Abs. 9 EGovG-E geht jedoch einen anderen Weg, indem er nicht auf Rechtsfol-
genseite eine Haftung ausschließt, sondern bereits im Vorfeld die Pflichten der öffentli-
chen Stellen begrenzt: „Die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung sind nicht 
verpflichtet, die bereitzustellenden Daten auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Plausibilität 
oder in sonstiger Weise zu prüfen.“ Dies bedeutet, dass die fehlende Überprüfung nicht 
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 Lederer, Open Data – Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz, 2015, S. 281, 289 f. 
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als Pflichtverletzung eingestuft werden kann, sodass auch etwaige Schadensersatzan-
sprüche nicht auf eine derartige Pflichtverletzung gestützt werden können. 
 
Eine Ausnahme gilt nur in jenen Fällen, in denen die öffentliche Stelle positive Kenntnis 
der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Informationen hat. Dann nämlich sind ent-
sprechende fehlerhafte Daten zu korrigieren.141 Unterlässt es die Behörde also, als 
unrichtig oder unvollständig bekannt gewordene Informationen nachträglich zu korrigie-
ren, Informationen vollumfänglich wiederzugeben oder auf eventuelle Unsicherheiten 
hinzuweisen, so kann dies eine Haftung der Behörde auslösen. Ebenso kann die Wie-
dergabe von Informationen, die eine mangelnde Aktualität aufweisen, zu einer Haftung 
der öffentlichen Stelle führen. Solche Informationen liegen vor, wenn eine bereits veral-
tete Information mit einem aktuellen Datum angegeben wird.142 
 
Hat die öffentliche Stelle Zweifel an der Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Infor-
mationen, so hat sie diese aufgrund der Fürsorgepflicht mitzuteilen.143 Die öffentliche 
Stelle trifft daher eine Pflicht zur Einhaltung einer allgemeinen Sorgfalt. Diese allge-
meine Sorgfaltspflicht gilt grundsätzlich im Rahmen der proaktiven Veröffentlichungs-
pflicht der Behörde (antragsloser Informationszugang). Jedoch kann dem geltenden 
Recht eine Verpflichtung, einmal veröffentlichte Daten dauerhaft zum Abruf bereitzu-
halten oder diese laufend zu aktualisieren, nicht entnommen werden. 
 
Ob es eine Mitteilungspflicht seitens der öffentlichen Stellen über die Korrektur der  
Daten gibt, ist bislang noch nicht vollumfänglich rechtlich geklärt. Zwar sprechen einige 
Argumente dafür, aufgrund der allgemeinen Sorgfaltspflicht, die den öffentlichen Stel-
len obliegt, auch von einer derartigen Mitteilungspflicht auszugehen. Deren Umsetzung 
wirft jedoch noch viele Einzelfragen auf. 
 
Werden solche fehlerhafte Informationen seitens eines Trägers hoheitlicher Gewalt 
veröffentlicht, so stellt sich die Frage, ob dies den Tatbestand des Folgenbeseitigungs-
anspruchs, der Amtshaftung gem. § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG sowie der Haftung im 
öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis auslösen kann.144 
 
Da der Folgenbeseitigungsanspruch lediglich einen hoheitlichen Eingriff in ein subjekti-
ves Recht und einen fortdauernden rechtswidrigen Zustand voraussetzt, besteht dieser 
unabhängig von einer eventuellen Beschränkung der Prüfpflicht.145 
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Ein Amtshaftungsanspruch aus § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG scheitert in diesen Fällen 
jedoch bereits an dem Fehlen einer drittbezogenen Amtspflicht. Diese zeichnet sich 
dadurch aus, dass zwischen der verletzten Amtspflicht und dem betroffenen Dritten 
eine besondere Beziehung besteht, die von dem Schutzzweck der jeweiligen Amts-
pflicht erfasst wird.146 Die Schaffung von Informationsöffentlichkeit lässt jedoch eine 
derartige Beziehung nicht entstehen, sondern dient vielmehr der Allgemeinheit.147 
 
Eine Haftung aus öffentlich-rechtlichem Benutzungsverhältnis setzt in Anlehnung an 
§ 280 Abs. 1 BGB eine schuldhafte Pflichtverletzung und einen kausalen Schaden  
voraus.  
 
Weitere Beispiele für haftungsauslösende Pflichtverletzungen, insbesondere unter der 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder Hinweispflichten: 
 
Eine Haftung der Behörde besteht dann, wenn diese vermeintlich ausreichend anony-
misierte Daten preisgibt, obwohl ein Personenbezug nach wie vor möglich ist. 
 
Ebenso kann die Bereitstellung personenbezogener Daten ohne eine gesetzliche Er-
laubnis oder eine Einwilligung des Betroffenen zu einer Haftung der öffentlichen Stelle 
führen.148 
 
Ist dies der Fall, so kommt neben dem Folgenbeseitigungsanspruch hier auch ein  
Anspruch aus Amtshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG in Betracht. Vorausset-
zung ist zum einen die Verletzung einer Amtspflicht. Es besteht die Amtspflicht zu ge-
setzmäßigem Verhalten. Werden personenbezogene Daten ohne gesetzliche Erlaubnis 
oder Einwilligung veröffentlicht, so widerspricht dies der Regelung des § 4 Abs. 1 
BDSG, sodass ein gesetzmäßiges Verhalten gerade nicht vorliegt. Auch die Drittbezo-
genheit der Amtspflicht ist hier zu bejahen. Als Anhaltspunkt zur Drittbezogenheit kann 
auf die Rechtsgüter des § 823 Abs. 1 BGB zurückgegriffen werden, da derartige Ein-
griffe auch Amtsträgern im Rahmen ihrer Tätigkeit untersagt sind.149 Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht ist als Rahmenrecht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt.150 Somit 
ist aufgrund der Veröffentlichung personenbezogener Daten auch die Drittbezogenheit 
zu bejahen. 
 
Ebenso ergibt sich auch in diesem Fall eine Haftung aus dem öffentlich-rechtlichen 
Benutzungsverhältnis. 
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Von den Fällen der Staatshaftung für fehlerhafte Informationen sind jedoch die Fälle zu 
unterscheiden, in denen der Veredler der Daten, der also die durch Open Data erlang-
ten Daten weiterverarbeitet, selbst Haftungsrisiken eingeht. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn auf Grundlage der durch Open Data erlangten Daten Apps entwickelt wer-
den, die jedoch ihrerseits aufgrund der ihnen zugrunde liegenden Daten Fehler aufwei-
sen. Hier könnte es für den Verarbeiter der Daten sinnvoll erscheinen, seine eigene 
Haftung im Rahmen seiner AGB einzuschränken und auf die Datenquellen zu verwei-
sen. Eine Inanspruchnahme ist dementsprechend nur noch in Ausnahmefällen mög-
lich, insbesondere bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schädigung trotz Kenntnis 
der Unrichtigkeit der Rohdaten.  

2.8 Open Data-Privilegierung 

Müssen „offene Daten“ für jedermann (und damit auch für ausländische Wettbewerber) 
verfügbar sein oder wäre eine Privilegierung von bayerischen bzw. deutschen Unter-
nehmen rechtlich zulässig? 
 
Dass bestimmte Leistungen des Staates, die dieser frei zur Verfügung stellt, auch von 
ausländischen Unternehmen genutzt werden, die in Konkurrenz zu deutschen Unter-
nehmen stehen, ist ein allgemeines wirtschaftliches Risiko, das nicht ausschließlich bei 
Open (Government) Data besteht, sondern bei vielen Wirtschaftsprozessen auftritt. 
Vielmehr muss in der Möglichkeit der Weiterverwendung bzw. der „Veredelung“ der 
Daten durch Private ein Mehrwert und Innovationsanreiz gesehen werden, der 
Deutschland auf lange Sicht gesehen wettbewerbsfähiger gegenüber anderen  
Staaten macht.151 
 
Eine Privilegierung der bayerischen bzw. deutschen Unternehmen ließe sich bereits 
mit der derzeitigen Rechtslage nicht vereinbaren. 
 
In der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist das Diskriminierungsver-
bot in Art. 14 EMRK normiert, der eine Diskriminierung wegen der Herkunft verbietet. 
Die EMRK findet – parallel zu dem Art.19 Abs. 3 GG – auch auf juristische Personen 
und damit auch auf Unternehmen entsprechend Anwendung.152 
 
Nach dem Grundgesetz wäre eine Privilegierung bereits mit Art. 3 Abs. 3 Satz 1,  
19 Abs. 3 GG nicht vereinbar, nach dem niemand wegen seiner Abstammung, seiner 
Rasse und seiner Heimat und Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Das 
Diskriminierungsverbot weist keinen Gesetzesvorbehalt auf, sodass eine Ermächtigung 
zu Beschränkungen grundsätzlich nicht vorliegt. Zwar ist eine Differenzierung unter 
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sehr engen Grenzen möglich, beispielsweise wenn das Kriterium „das konstituierende 
Element des zu regelnden Lebenssachverhalts bildet“ und eine Differenzierung zwin-
gend erforderlich ist.153 Eine derartige Ausnahme ist jedoch bei der Begrenzung des 
Open (Government) Data-Zugangs nur für bayerische bzw. deutsche Unternehmen 
nicht ersichtlich.  
 
Zudem normiert § 3a Abs. 1 Satz 1 IWG, dass Regelungen über die Weiterverwendung 
der Informationen öffentlicher Stellen keine ausschließlichen Rechte gewähren dürfen. 
Im Rahmen von Open (Government) Data liegt die Ausnahme nach § 3a Abs. 1 Satz 2 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG), dass zur Bereitstellung des Dienstes ein 
ausschließliches Recht über die Weiterverwendung von Informationen erforderlich ist, 
nicht vor. Auch diese Norm steht somit einer Privilegierung von bayerischen bzw. deut-
schen Unternehmen entgegen. 
 
Eine Privilegierung bayerischer bzw. deutscher Unternehmen liefe zudem dem grund-
sätzlichen Verständnis von Open (Government) Data zuwider, da durch Open (Govern-
ment) Data Informationen für jedermann bereitgestellt werden sollen. Vielmehr sollten 
internationale Synergien genutzt werden, um die erklärten Ziele von Open (Govern-
ment) Data von Transparenz, Kollaboration und Partizipation weltweit umzusetzen. 
 
Darüber hinaus gewinnt auf internationaler Ebene die Initiative der „Open Government 
Partnership“, die von den Staaten Transparenz, Bürgerbeteiligung, Korruptionsbe-
kämpfung und Rechenschaftslegung im Rahmen einer Open-Government-Erklärung 
einfordert, immer mehr Zustimmung und Unterzeichner.154 Mit der Beteiligung an der 
Open Government Partnership ist auch die Einführung innovativer Ansätze für mehr 
Transparenz und Beteiligung verbunden. So muss jeder beitrittswillige Staat einen na-
tionalen Aktionsplan im Rahmen eines öffentlichen Konsultationsprozesses erarbeiten. 
Zusätzlich muss der Staat sich bereit erklären, die Umsetzung des nationalen Aktions-
plans von unabhängigen Experten überprüfen und bewerten zu lassen.155  

                                                
 
153

 Langenfeld in: Maunz/Dürig, GG, 78. EL September 2016, Art. 3 Abs. 3 Rn. 72. 
154

 Open Government Data Deutschland, Eine Studie zu Open Government im Auftrag des Bundesministe-
rium des Inneren, S. 328, 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwaltung/open
government.pdf;jsessionid=0659BDFB913AA15323744400D57A08BE.2_cid364?__blob=publicationFile.  
155 Open Government Data Deutschland, Eine Studie zu Open Government im Auftrag des Bundesministe-
rium des Inneren, S. 328. 



Studie – Open Data – Rechtliche Bewertung 

vbw – April 2017 
 Ausblick 41

 

3 Ausblick 

Open Data etablieren 

Deutschland liegt bei der Bereitstellung offener Daten im Rahmen von Open Data im 
Vergleich zu Ländern wie Großbritannien oder Frankreich eher zurück.156 Dies hat 
auch der Gesetzgeber erkannt, der in der Gesetzesbegründung zum Entwurf eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes ausdrücklich von der dro-
henden Gefahr spricht, dass in Deutschland die Chancen, die die Bereitstellung offener 
Verwaltungsdaten im Rahmen von Open Data mit sich bringt, nicht vollumfänglich  
genutzt werden.157 Die geplante Normierung der Bereitstellung von offenen Daten 
durch die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung stellt in dieser Hinsicht  
gewiss einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung dar. 
 
Auch wenn durch die geplante Neuregelung des § 12a EGovG-E zwar einige, aber 
sicherlich nicht alle offenen Fragen geklärt werden und manche Problemfelder auch 
erst in der Praxis erprobt werden müssen, ist der Wert von Open Data vor allem für die 
Wirtschaft hoch einzuschätzen. Nicht umsonst wird Open Data sogar als „Digitales 
Gold für Wirtschaft und Gesellschaft“158 bezeichnet. Mithilfe der durch Open Data  
bereitgestellten Daten können nicht nur neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, 
auch für bereits bestehende Geschäftsmodelle besteht die Chance, diese durch den 
Einsatz von Open Data zu veredeln und in ihrem Wert zu steigern. 
 
Die weitere Entwicklung des § 12a EGovG-E wird im voranschreitenden Gesetzge-
bungsprozess abzuwarten bleiben. Es ist jedoch zu hoffen, dass die Verpflichtung zur 
Bereitstellung der Daten im Rahmen von Open Data gesetzlich verankert wird, um  
Open Data in Zukunft auch in Deutschland zu etablieren – zum Nutzen für die Wirt-
schaft, aber auch für alle anderen, die von Open Data profitieren können. 
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Anhang 

Übersicht der Stellungnahmen 

- Stellungnahme der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes 
https://okfn.de/files/blog/2017/01/OKFDE-StellungnahmeEGovG-Reform.pdf 
 

- Stellungnahme der Stiftung Neue Verantwortung zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des E-Government-Gesetzes („Open Data 
Gesetz“) v. 09.12.2016 
http://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/snv-
stellungnahme_opendatagesetzentwurf.pdf 
 

- Stellungnahme von Vitako zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung 
des E-Government-Gesetzes vom 03.01.2017 
http://www.vitako.de/Publikationen/Stellungnahme%20Vitako_%C3%84nderu
ng%20eGovG%20Bund.pdf 
 

- Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des  
E-Government-Gesetzes der Initiative D21 
http://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/stellungnahme-d21-egovg-
opendata-bund_20161223.pdf 
 

- Presseinformation des Digitalverbands Bitkom - Open Data: Große Chance 
auf Innovationen und Wachstum 
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Open-Data-Grosse-
Chance-auf-Innovationen-und-Wachstum.html 
 

- Beckedahl, Eckpunktepapier: Open-Data-Gesetz wird Luftnummer  
https://netzpolitik.org/2016/wir-veroeffentlichen-eckpunktepapier-open-data-
gesetz-wird-luftnummer/ 
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